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DIie Instru  10n über das Studıum der Kırchenvater

November 1989 gab Cie Kongregation für das Katholische Bildungswesen
C1INe Instruktion UÜber das Studium der Kirchenvdter In der Priesterausbildung her-
aUs, Cie nachdruücklich Cie auch für Cie Zukunft grundlegende und unverzichtbare
Wichtigkel des Studiums der Kirchenväter a1Ss privilegierte Zeugen der biblischen
Offenbarung und der kirc  Ichen Tradition hervorhob nier vielen anderen relfen-
den Bemerkungen damals Zwel Schlußfolgerungen daraus für Cie Situation
der Patrologie den deutschen Katholisch-Theologischen Fakultäten besonders
bemerkenswert:

«(G(eschichtlich betrachtet ist (lie /e1lt er Vater (lie /e1lt einiger wichtiger Erstlinge er Kirchenordnung.
%1E en “den SanNnzen Kanon er eiligen Biücher” testgelegt., die grundiegenden Gilaubensbekennt-
NISSE (reguiae ficet) formuliert, (las Glaubensdepositum gegenüber QJen zeitgenössischen Haresien N:
ulturen verdeutlicht N: (lie Theologie eingeleitet. %1E SinNd weilter, (lie (lie Grundlagen Nr (lie
kirchenrechtliche Disziplin (Statula Datrum, Iraditiones Hatrum) gelegt und (lie eErsien (‚estalten er
lturgle geschafien aben, (lie e1in verbindlicher Bezugspunkt Nr qlle späteren liturgischen Reformen
bleiben He Valtlter en (damıit al (lie Heilige Cchri{ft (lie ErSIie bewllite N: überlegte Antwort gegeben
N: O1 nicht q Ig bla ahstrakte Theorie, Ssondern q G tägliche pastorale Prax1is er Erfahrung und TE
1mM Herzen er liturgischen Versammlungen formuliert, (lie Ja zu Bekenntnis Qes 4a4UuDEenNns N: er Fel-

Qes Kultes Qes Qaıulerstandenen Herrn zusammenkamen. %C O1 (lie chöpier er EeErsien sroben
christlichen Katechese>» (S 20)

Mit anderen Worten Patrologie 1st nicht irgendein theologisches Fach ınier zaNnl-
reichen anderen, sondern bildet das Fundament für alle theologischen Fächer und

Vgl I1 VATIKANISCHES ONZIL, Dogmatische Konstitution ber (lie göttliche Offenbarung Det Derbum Art.
(AAS 58 11966] 817-836, ler‘: S21: Das /weilte Vatikanische Konzil, Dokumente N: Kommentare
I1 11967] 497/-583, 1ler D21)
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Bologna und die Kirchenväter:
Die Stellung der Patrologie in der Umsetzung 
des Bologna-Prozesses an den Katholisch-
Theologischen Fakultäten Deutschlands

Hubertus R. Drobner
Theologische Fakultät Paderborn (Deutschland)

1. Die Instruktion über das Studium der Kirchenväter

Am 10. November 1989 gab die Kongregation für das Katholische Bildungswesen 
eine Instruktion über das Studium der Kirchenväter in der Priesterausbildung her-
aus, die nachdrücklich die auch für die Zukunft grundlegende und unverzichtbare 
Wichtigkeit des Studiums der Kirchenväter als privilegierte Zeugen der biblischen 
Offenbarung und der kirchlichen Tradition hervorhob. Unter vielen anderen treffen-
den Bemerkungen waren damals zwei Schlußfolgerungen daraus für die Situation 
der Patrologie an den deutschen Katholisch-Theologischen Fakultäten besonders 
bemerkenswert:

«Geschichtlich betrachtet ist die Zeit der Väter die Zeit einiger wichtiger Erstlinge der Kirchenordnung. 
Sie haben “den ganzen Kanon der Heiligen Bücher” festgelegt1, die grundlegenden Glaubensbekennt-
nisse (regulae fidei) formuliert, das Glaubensdepositum gegenüber den zeitgenössischen Häresien und 
Kulturen verdeutlicht und so die Theologie eingeleitet. Sie sind es weiter, die die Grundlagen für die 
kirchenrechtliche Disziplin (statuta patrum, traditiones patrum) gelegt und die ersten Gestalten der 
Liturgie geschaffen haben, die ein verbindlicher Bezugspunkt für alle späteren liturgischen Reformen 
bleiben. Die Väter haben damit auf die Heilige Schrift die erste bewußte und überlegte Antwort gegeben 
und sie nicht als bloß abstrakte Theorie, sondern als tägliche pastorale Praxis der Erfahrung und Lehre 
im Herzen der liturgischen Versammlungen formuliert, die ja zum Bekenntnis des Glaubens und der Fei-
er des Kultes des auferstandenen Herrn zusammenkamen. So waren sie die Schöpfer der ersten großen 
christlichen Katechese» (§ 20).

Mit anderen Worten: Patrologie ist nicht irgendein theologisches Fach unter zahl-
reichen anderen, sondern bildet das Fundament für alle theologischen Fächer und 

1	 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei verbum Art. 8 
(AAS 58 [1966] 817-836, hier: 821; LThK2: Das Zweite Vatikanische Konzil, Dokumente und Kommentare 
II [1967] 497-583, hier: 521).
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kirchliche Prax1ıs LXegeSe, Dogmatik, Fundamentaltheologie (Apologetik), lturgle,
Kirchenrecht, Pastoral, RKeligionspädagogik (Katechese S1e bildet el mıi1t dem
tudium der biblischen Schriften C1INe GAC  1C integrale Einheit. Denn, WIe Cie In-ODTLUN7 struktion zuvorderst betont: «dle... ater en “den Sanzen anon der eiligen
Buüucher” festgelegt» eliche biblischen Schriften nämlich Cie einzigartige göttliche
Offenbarung In der Person des menschgewordenen (0ttessohnes esSus5 Christus
verfälscht und zuverlässig überliefern, hat Cie Zeilt der Kirchenväter als Cie privile-
gierten «Zeugen und arantien e1INer echten katholischen Tradition>» (S 23) authorI1-
AalLVv und endguültig verbindlich entschieden. Biblische Offenbarung und das ZeugnIs
der Kirchenväter können und dürfen er nicht vonelinander eirenn werden?2.

AÄus dieser Tatsache ZUG die Instruktion als praktische ONSECQUENZ:

«Ja (iese tudien Qdirekt (las Ziel Qes theologischen Unterrichts berühren, MUsSsen O1 q Ig Hauptfach gel-
ten (as miıt ihrer eigenen Methode und er ihnen eigenen aterle vorzutlragen ist.Bologna und die Kirchenväter  kirchliche Praxis: Exegese, Dogmatik, Fundamentaltheologie (Apologetik), Liturgie,  Kirchenrecht, Pastoral, Religionspädagogik (Katechese). Sie bildet dabei mit dem  Studium der biblischen Schriften eine sachlich integrale Einheit. Denn, wie die In-  Articoli  struktion zuvorderst betont: «die... Väter... haben “den ganzen Kanon der Heiligen  Bücher” festgelegt». Welche biblischen Schriften nämlich die einzigartige göttliche  Offenbarung in der Person des menschgewordenen Gottessohnes Jesus Christus un-  verfälscht und zuverlässig überliefern, hat die Zeit der Kirchenväter als die privile-  gierten «Zeugen und Garanten einer echten katholischen Tradition» (& 23) authori-  tativ und endgültig verbindlich entschieden. Biblische Offenbarung und das Zeugnis  der Kirchenväter können und dürfen daher nicht voneinander getrennt werden?.  Aus dieser Tatsache zog die Instruktion als praktische Konsequenz:  «Da diese Studien direkt das Ziel des theologischen Unterrichts berühren, müssen sie als Hauptfach gel-  ten, das mit ihrer eigenen Methode und der ihnen eigenen Materie vorzutragen ist. ... man darf diesen  Lehrstoff weder in der Kirchen- noch in der Dogmengeschichte und noch weniger in der antiken christ-  lichen Literatur aufgehen lassen» (8S 61).  Diese beiden Richtlinien waren deshalb für die Situation der deutschen Hoch-  schulen von besonderer Brisanz, weil in Deutschland Patrologie entgegen den Er-  wartungen der /nstruktion eben kein Hauptfach des Theologiestudiums war, nur als  Teil der (Alten) Kirchengeschichte in den ersten Studiensemestern gelehrt wurde  und darüber hinaus in den übrigen Fächern, besonders den sogenannten “prakti-  schen”, kaum eine Rolle spielte.  Die Aktualität der /nstruktion nahm ich am 16. Oktober 1990 zum Anlaß, sie zum  Gegenstand meiner Rektoratsrede an der Theologischen Fakultät Paderborn zu ma-  chen. Unter anderem unterbreitete ich darin folgenden praktischen Vorschlag:  «Angesichts der von der /nstruktion an vielen Stellen hervorgehobenen grundlegenden Rolle der Väter  für die gesamte Theologie und der davon konstituierten Verbindung der Patrologie zu allen theologi-  schen Fächern wäre folgender Studiengang vorstellbar: Im 1. Semester eine 2-3std. Vorlesung in Alter  Kirchengeschichte zur Grundlegung historischer Kenntnisse und Bewußtseins. Im 2.-4. Semester je eine  Diesen Grundsatz hat am scharfsinnigsten Tertullian in seinem Werk De praescriptione haereticorum  erläutert (um 200): Häretiker benutzten die Bibel, um ihren abweichenden Standpunkt gegen die Kir-  che zu begründen. Das sei widersinnig. Denn die Bibel sei das Buch der Kirche. Die Kirche habe eben  aufgrund ihrer rechten Einsicht, worin die wahre Offenbarung bestehe, festgelegt, welche Bücher diese  korrekt verkünden. Diese Einsicht gründet aber in der ungebrochenen apostolischen Tradition und dem  umfassenden sensus fidelium der Gesamtkirche. Häretiker hätten daher keinerlei Recht darauf, und sie  könnten sie auch nicht gegen die Kirche verwenden. Vgl. Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De  praescriptione haereticoum — Vom prinzipiellen Einspruch gegen die Häretiker. Übersetzt und eingeleitet  von Dietrich SCHLEYER (= Fontes Christiani 43), Turnhout 2002.  310111  —_ darft (iesen
ENTrSIOG weder In er Kirchen- och In er Dogmengeschichte N: och weniger In er antiken christ-
lichen _lıteratur aufgehen Iassen>» (S 61)

1e5@e beiden Ric  Inıen eshalb für Cie Situation der deutschen Hoch-
chulen VOIl besonderer BTr1ISanz, well In Deutschland Patrologie enNntigegen den Er-
wartungen der Instruktion eben kein Hauptfach des Theologiestudiums Wal, LLUL a1Ss
Teil der Alten) Kirchengeschichte In den erstien Studiensemestern elehrt wurde
und aruüuber hinaus In den übrigen Fächern, besonders den sogenannten "prakti-
schen’”, kaum C1INe spielte.

DIe Aktualität der Instruktion ahm ich (Oktober 1990 ZU Anlaß, G1E ZU

Gegenstand me1Iner Rektoratsrede der Theologischen Paderborn
chen. nier anderem ınterbreitete ich darın folgenden praktischen Vorschlag:

«Angesichts er Vo er Instruktion vielen tellen hervorgehobenen srundlegenden er Valtlter
für (lie gesamte Theologie N: er (lavon konstitiwerten Verbindung er Patrologie en eologi-
cschen Fächern WATrE Lolgender Studiengang VoOrsie  ar Im eMmMmester e1INe Dg Vorlesung In er
Kirchengeschichte zu Grundlegung historischer Kkenntnisse und Bewunßtseins. Im D emestier Je e1INe

IHesen Grundsatz hat scharisinnigsten Tertullian In SeInNnem Wark De Hraescripiione Aaereticorum
erläutert (um 200) Häretiker benutzten (lie 1bel, ihren abweichenden Standpunkt (lie KIr-
che begründen. Das S£1 widersinnig. Denn (lie S£1 (as Buch er Kirche He Kirche habe ehen
aufgrun ihrer rechten Einsicht, WOFrInN (lie wahre Offenbarung bestehe, testgelegt, welche Bücher (iese
korrekt verküunden. [Hese 1NS1IC sründet ber In er ungebrochenen apostolischen Tradition N: dem
umfassenden SEn S7115 idelium er (‚ esamtkirche Häretiker hätten er keinerlel ecC darauf, N: O1
könnten O1 uch nicht (lie Kirche verwenden. Vel (Quintus Septim1ıus Florens ERTULLIANUS, De
Hraescripiione Ahaerettcoum Vom prinzipiellen Einspruch (lie Häretiker. Übersetzt und eingeleitet
Vo J1eirıc CHLEYER Fontes ('hristianı 43), UrNNOou 002
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kirchliche Praxis: Exegese, Dogmatik, Fundamentaltheologie (Apologetik), Liturgie, 
Kirchenrecht, Pastoral, Religionspädagogik (Katechese). Sie bildet dabei mit dem 
Studium der biblischen Schriften eine sachlich integrale Einheit. Denn, wie die In-
struktion zuvorderst betont: «die... Väter... haben “den ganzen Kanon der Heiligen 
Bücher” festgelegt». Welche biblischen Schriften nämlich die einzigartige göttliche 
Offenbarung in der Person des menschgewordenen Gottessohnes Jesus Christus un-
verfälscht und zuverlässig überliefern, hat die Zeit der Kirchenväter als die privile-
gierten «Zeugen und Garanten einer echten katholischen Tradition» (§ 23) authori-
tativ und endgültig verbindlich entschieden. Biblische Offenbarung und das Zeugnis 
der Kirchenväter können und dürfen daher nicht voneinander getrennt werden2.

Aus dieser Tatsache zog die Instruktion als praktische Konsequenz:

«Da diese Studien direkt das Ziel des theologischen Unterrichts berühren, müssen sie als Hauptfach gel-
ten, das mit ihrer eigenen Methode und der ihnen eigenen Materie vorzutragen ist. ... man darf diesen 
Lehrstoff weder in der Kirchen- noch in der Dogmengeschichte und noch weniger in der antiken christ-
lichen Literatur aufgehen lassen» (§ 61).

Diese beiden Richtlinien waren deshalb für die Situation der deutschen Hoch-
schulen von besonderer Brisanz, weil in Deutschland Patrologie entgegen den Er-
wartungen der Instruktion eben kein Hauptfach des Theologiestudiums war, nur als 
Teil der (Alten) Kirchengeschichte in den ersten Studiensemestern gelehrt wurde 
und darüber hinaus in den übrigen Fächern, besonders den sogenannten “prakti-
schen”, kaum eine Rolle spielte.

Die Aktualität der Instruktion nahm ich am 16. Oktober 1990 zum Anlaß, sie zum 
Gegenstand meiner Rektoratsrede an der Theologischen Fakultät Paderborn zu ma-
chen. Unter anderem unterbreitete ich darin folgenden praktischen Vorschlag:

«Angesichts der von der Instruktion an vielen Stellen hervorgehobenen grundlegenden Rolle der Väter 
für die gesamte Theologie und der davon konstituierten Verbindung der Patrologie zu allen theologi-
schen Fächern wäre folgender Studiengang vorstellbar: Im 1. Semester eine 2-3std. Vorlesung in Alter 
Kirchengeschichte zur Grundlegung historischer Kenntnisse und Bewußtseins. Im 2.-4. Semester je eine 

2	 Diesen Grundsatz hat am scharfsinnigsten Tertullian in seinem Werk De praescriptione haereticorum 
erläutert (um 200): Häretiker benutzten die Bibel, um ihren abweichenden Standpunkt gegen die Kir-
che zu begründen. Das sei widersinnig. Denn die Bibel sei das Buch der Kirche. Die Kirche habe eben 
aufgrund ihrer rechten Einsicht, worin die wahre Offenbarung bestehe, festgelegt, welche Bücher diese 
korrekt verkünden. Diese Einsicht gründet aber in der ungebrochenen apostolischen Tradition und dem 
umfassenden sensus fidelium der Gesamtkirche. Häretiker hätten daher keinerlei Recht darauf, und sie 
könnten sie auch nicht gegen die Kirche verwenden. Vgl. Quintus Septimius Florens Tertullianus, De 
praescriptione haereticoum – Vom prinzipiellen Einspruch gegen die Häretiker. Übersetzt und eingeleitet 
von Dietrich Schleyer (= Fontes Christiani 43), Turnhout 2002.
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Actd Patrologievorlesung, wohel überlegen wäre, wieviele tunden In "panoramischer” Methode, W1E
G1E (lie Instruktion nenntT, zu allgemeinen Überbhlick ber (lie Valtlter N: ihre /e1lt verwandt würden,
N: wieviele zu monographischen N: thematischen Behandlung einzelner Valtlter N: srundlegender
Gegenstände. |Heser ersie, mehr historisch ausgerichtete Unterricht könnte jedoch eiwa 1mM {-1 -
mestier, WEl (as theologische Verständnis welter entwickelt ist, Urc spezilische theologische orle- Artıcol|
SUNSEeN ZUE 0gmatik, Ekxegese, Pastoral, Homiletik N: Spiritualität er Kirchenväter ergänzt werden.
Deren Unterrichtsstunden (vielleic. insgesamt vier) könnten Vo Deputat er systematischen N: prak-
tischen FächerDwerden. Eın olcher Studienaufbau, er nicht 11LUTE patrologische Iniformation
vermitteln würde, sondern, W1E (lie Instruktion erwartel, uch (lie 1e den Vatltern wecken ONn-
te, wUrcde allerdings eiNen eigenen Lehrstuhl Nr Patrologie voraussetzen»>.

Ich werde nıe VErSCSSCH, wIievIiele Lippen 1m Auditorium bel diesen AUus-
Tührungen e1IN Lächeln spielte, a 1IS OD 190078  - dächte «Natuürlich, jeder Professor
hält doch SeIN eigenes Fach für das Wichtigste und hat völlig wirklichkeitsiremde
Wunschträume. DIe Realität csieht Salnz anders

In der Jlat, Cie Realität cieht Salz anders Aa  n Patrologie 1st DIS heute eNTIgeE-
SCn den krwartungen der Instruktion den Katholisch-Theologischen Fakultäten
Deutschlands kein Hauptfach. S1e Tistet och Immer ihr Daseımn a1Ss untergeordneter
Teil der Alten) Kirchengeschichte. DIe Instruktion uUüber das Studium der Kirchenvd-
Ler In der Priesterausbildung der Kongregation für das Katholische Bildungswesen
1st DIS heute In Deutschland völlig wirkungsl0s geblieben.

DIie Rıc  ını]ı;jen des Bologna-Prozesses

Nun vollzieht sich TEeIIlNC gegenwärtig C1INe grundlegende Neuordnung des Theo-
logiestudiums. Ma A003 ıunterzeichnete der Heilige Cie Bologna-ErklÄä-
F UT vVo JunIı 1999 und uüubernahm damıit den sogenannten “Bologna-Prozeß”
für alle Kirce  Ichen Hochschulen uropas*. Dezember 2006 approbierte Cie

Vgl UDeriIus DROBNER, DIie "InsStruktion ber das Studium der Kirchenvaäter In der Priesterausbitdung ,
In Theologie N: (1laube X 1 (1991) 190-201, ler‘: 200 /Zu welteren, och austführlicher dargestellten
praktischen Konsequenzen AUS er Instruktion vgl UDeriIus DROBNER, La Patrotogia Ia formaciton
Ssacerdotal SeEgun Ia «INSIFHCCION SOOÖre ef EStudIO de OS Padres de Ia Igiesta», In La formacion de OS Or-
Adotes Ias CEFCUHUNSTANCLAS actuales (Al 51MDOSI1O Internacional (le Teologia (le Ia Universida: (le Navarra),
e 1LUCAS MATEO-SECO ('oleccicn Teoloögica (le Ia Universida: (le Navarra /Ö), amplona 1990,
S61-573, ler‘: X69-873

Vgl Joint Dectaration O; the European Ministers O; Education, Botogna June 1999 TIC FROMENT
EUA Bologna an  00. DD-R! Junı 2007: Observations of the Holy w becoming S1e-

NatlOry member of the “ Declaration of Bologna,  &A 41 May 2003 <http:/www.bologna-berlin2003.de/padl/
Holy %20See.pdi> |konsultiert Dri
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2std. Patrologievorlesung, wobei zu überlegen wäre, wieviele Stunden in “panoramischer” Methode, wie 
sie die Instruktion nennt, zum allgemeinen Überblick über die Väter und ihre Zeit verwandt würden, 
und wieviele zur monographischen und thematischen Behandlung einzelner Väter und grundlegender 
Gegenstände. Dieser erste, mehr historisch ausgerichtete Unterricht könnte jedoch etwa im 7.-10. Se-
mester, wenn das theologische Verständnis weiter entwickelt ist, durch spezifische theologische Vorle-
sungen zur Dogmatik, Exegese, Pastoral, Homiletik und Spiritualität der Kirchenväter ergänzt werden. 
Deren Unterrichtsstunden (vielleicht insgesamt vier) könnten vom Deputat der systematischen und prak-
tischen Fächer genommen werden. Ein solcher Studienaufbau, der nicht nur patrologische Information 
vermitteln würde, sondern, wie es die Instruktion erwartet, auch die Liebe zu den Vätern wecken könn-
te, würde allerdings einen eigenen Lehrstuhl für Patrologie voraussetzen»3.

Ich werde nie vergessen, um wieviele Lippen im Auditorium bei diesen Aus-
führungen ein Lächeln spielte, so als ob man dächte: «Natürlich, jeder Professor 
hält doch sein eigenes Fach für das Wichtigste und hat völlig wirklichkeitsfremde 
Wunschträume. Die Realität sieht ganz anders aus».

In der Tat, die Realität sieht ganz anders aus. Patrologie ist bis heute entge-
gen den Erwartungen der Instruktion an den Katholisch-Theologischen Fakultäten 
Deutschlands kein Hauptfach. Sie fristet noch immer ihr Dasein als untergeordneter 
Teil der (Alten) Kirchengeschichte. Die Instruktion über das Studium der Kirchenvä-
ter in der Priesterausbildung der Kongregation für das Katholische Bildungswesen 
ist bis heute in Deutschland völlig wirkungslos geblieben.

2. Die Richtlinien des Bologna-Prozesses

Nun vollzieht sich freilich gegenwärtig eine grundlegende Neuordnung des Theo-
logiestudiums. Am 31. Mai 2003 unterzeichnete der Heilige Stuhl die Bologna-Erklä-
rung vom 19. Juni 1999 und übernahm damit den sogenannten “Bologna-Prozeß” 
für alle Kirchlichen Hochschulen Europas4. Am 5. Dezember 2006 approbierte die 

3	 Vgl. Hubertus R. Drobner, Die “Instruktion über das Studium der Kirchenväter in der Priesterausbildung”, 
in Theologie und Glaube 81 (1991) 190-201, hier: 200. Zu weiteren, noch ausführlicher dargestellten 
praktischen Konsequenzen aus der Instruktion vgl. Hubertus R. Drobner, La Patrología en la formación 
sacerdotal según la «Instrucción sobre el estudio de los Padres de la Iglesia», in La formación de los sacer-
dotes en las circunstancias actuales (XI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra), 
ed. Lucas F. Mateo-Seco u. a. (= Colección Teológica de la Universidad de Navarra 70), Pamplona 1990, 
861-873, hier: 869-873.

4	 Vgl. Joint Declaration of the European Ministers of Education, Bologna 19 June 1999: Eric Froment u.a. 
(eds.), EUA Bologna Handbook, CD-ROM Juni 2007; Observations of the Holy See on becoming a sig-
natory member of the “Declaration of Bologna”, 31 May 2003: <http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/
Holy%20See.pdf> [konsultiert 1. April 2009].
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Kongregation für das Katholische Bildungswesen für Deutschland Kirchliche Anfor-
derungen die Modularisierung des STUAIUMS der Katholischen T’heologie eO-
logisches Vollstudiu. Im Rahmen des Bologna-Prozesses>. DIiesen orgaben liegenODTLUN7 drel Prinzıpien zugrunde:

Der (ırundsatz des “aıfbauenden Lernens” (S Das tudium esteht a Zwel
Abschnitten VOIl sechs DZw viIier emestern äange, wobel SIich der ErTSTIe Abschnitt
nochmals In ZweIl plus VIer emestier untergliedert:

«In den ersten beiden emestern S11 C1INe Theologische Grundlegung”
olgen».
«In den emestern 36 des ersten Studienabschnitts sollen Cie 1m Rahmen
der Theologischen Grundlegung” erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
ergänzt und vertielft werden>» (S 4.1)
«Der zweite Studienabschnitt biletet C1INe Vertiefung In en Bereichen der
Theologie» (S 4.2)

DIe integrale Modularisierung des Studiums (S
«DIE Module SINd... gestalten, daß das (‚esamt der Theologie vermıit-
telt WITC>».

DIe Interdisziplinarıität des Unterrichts (S
«DIE Module SINd beschreiben, daß sich Cie einzelnen Lehrveran-
staltungen thematisch aıufeinander beziehen und C1INe interdisziplinäre ZuUu-
Sammenarbeit auch ber Cie (ırenzen der Theologie hinaus ermöglicht
WITC>».

eliche ONsequenzen werden dQlese Ric  Inıen für das Fach Patrologie haben?
a Der (Grundsatz des aufbauenden (konsekutiven) Lernens bedeutet, daß Cie

Patrologie nicht mehr auf den erstien Studienabschnitt begrenzt Jeiben, sondern In
en drel präsent SeIN SOl Grundlegung Aufbau Vertiefung.

a DIe integrale Modularisierung S11 das “"(‚esamt der Theologie” repräsentie-
LOCIL, WOZU zweilellos auch Cie Patrologie gehört.

a DIe Interdisziplinarität des Unterrichts ordert Cie vernetzung der Patrolo-
gie mıi1t en anderen (ebleten des Theologiestudiums und aruber hinaus.

Wird damıit 2.1SO der Vor ZWanNzlıg Jahren belächelte Vorschlag eE1Nes dreigliedrIi-
SCn Patrologiestudienganges, der alle Studiensemester durchzieht und alle übrigen
Fächer einbezieht, Jetz umgesetzt”? DIe (1115 der Formulierungen der Grundsätze

®WEKRETARIAT DER [DD)EUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hrsg.) Kirchliche Anforderungen Adie Modutaristerung
des Studiums der Katholischen T’heotogie (Theotogisches Vollstudium m Rahmen Ades Botogna-Prozesses,
nn Sekretariat er Deutschen Bischeiskoniferenz 2006
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Kongregation für das Katholische Bildungswesen für Deutschland Kirchliche Anfor-
derungen an die Modularisierung des Studiums der Katholischen Theologie (Theo-
logisches Vollstudium) im Rahmen des Bologna-Prozesses5. Diesen Vorgaben liegen 
drei Prinzipien zugrunde:

1. Der Grundsatz des “aufbauenden Lernens” (§ 2). Das Studium besteht aus zwei 
Abschnitten von sechs bzw. vier Semestern Länge, wobei sich der erste Abschnitt 
nochmals in zwei plus vier Semester untergliedert:

–– «In den ersten beiden Semestern soll eine “Theologische Grundlegung” er-
folgen».

–– «In den Semestern 3-6 des ersten Studienabschnitts sollen die im Rahmen 
der “Theologischen Grundlegung” erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
ergänzt und vertieft werden» (§ 4.1).

–– «Der zweite Studienabschnitt bietet eine Vertiefung in allen Bereichen der 
Theologie» (§ 4.2).

2. Die integrale Modularisierung des Studiums (§ 3):
–– «Die Module sind... so zu gestalten, daß das Gesamt der Theologie vermit-

telt wird».
3. Die Interdisziplinarität des Unterrichts (§ 3):

–– «Die Module sind so zu beschreiben, daß sich die einzelnen Lehrveran-
staltungen thematisch aufeinander beziehen und eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit – auch über die Grenzen der Theologie hinaus – ermöglicht 
wird».

Welche Konsequenzen werden diese Richtlinien für das Fach Patrologie haben?
ad 1. Der Grundsatz des aufbauenden (konsekutiven) Lernens bedeutet, daß die 

Patrologie nicht mehr auf den ersten Studienabschnitt begrenzt bleiben, sondern in 
allen drei präsent sein soll: Grundlegung – Aufbau – Vertiefung.

ad 2. Die integrale Modularisierung soll das “Gesamt der Theologie” repräsentie-
ren, wozu zweifellos auch die Patrologie gehört.

ad 3. Die Interdisziplinarität des Unterrichts fordert die Vernetzung der Patrolo-
gie mit allen anderen Gebieten des Theologiestudiums und darüber hinaus.

Wird damit also der vor zwanzig Jahren belächelte Vorschlag eines dreigliedri-
gen Patrologiestudienganges, der alle Studiensemester durchzieht und alle übrigen 
Fächer einbezieht, jetzt umgesetzt? Die Weite der Formulierungen der Grundsätze 

5	 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Kirchliche Anforderungen an die Modularisierung 
des Studiums der Katholischen Theologie (Theologisches Vollstudium) im Rahmen des Bologna-Prozesses, 
Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2006.
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1e dies ohne WEeITeTEes Andererseits äßt ihre Unbestimmheit aber auch Salnz
andere Interpretationen daß LLUL Cie Einzelheiten der Studienordnun-
SCn ber Cie konkret erwartende Gestaltung des Faches Patrologie 1m Bologna- Artıcol|Prozeß Aufschluß geben können.

DIie praktısche Umsetzung

der Kirchlichen Anforderungen dıe Modularisierung definiert Cie alt-
lichen orgaben und Verteilung der Fächer”. arın werden vierzehn (‚ebilete aufge-
listet; Patrologie gehört nicht QazZuU. Denn, WIe gleichzeitig festgeschrieben WIrd: «dIe
Aufstellung der “Pflichtstunden” (Semesterwochenstunden SWS) der theologischen
Fächer der "Rahmenordnung für Cie Priesterbildung” (Nr 132) bleibt verbindlich»
DIieser VerweIls zeigt, daß auch In der ahmenordnung für die Priesterbildung das
Fach Patrologie nicht vorkommte, 41SO In der Priesterausbildung Deutschlands InsSge-
Samıtl keinerlel bemerkenswerte spielt. Von eInNem “Hauptfach mıi1t eigener Me-
thode”, WIe Cie Instruktion der Kongregation für das Katholische Bildungswesen
für erforderlich hält, kann schon Sar keine Rede SeIN

elche wiIird 2.1SO Cie Patrologie In den künftigen Studienplänen spielen?
Aus der Bestimmung, daß Cie Strukturierung der theologischen Fächer WIe bisher
verbın:  ich leiben Soll, mu 190078  - schließen, daß der Unterricht der Patrologie WEe1-
terhin Cie ausdruückliche Richtlinie der Instruktion 1m Rahmen der (Alten) KIr-
chengeschichte erfolgen Soll Man mu 2.1SO Cie Module näher analysieren, denen
Cie Kirchengeschichte mitwirkt, sehen, welcher aum dort für Cie Vermitt-
lung der Theologie, Spiritualität und kirc  Ichen PraxI1is der Kirchenväter bleibt

Das Fach Kirchengeschichte a1Ss SaNzes behält gemä. der Richtlinie für Cie WEe1-
terhin ültige Verbindlichkei der Zanhl Pflichtstunden WIC bisher insgesam 16
SWS einschließlich Seminar), allerdings jetz nicht mehr LLUL Innerhal der ersten
VIer emestier (Vordiplom), sondern auf alle drel Studienabschnitte verteilt irchl@t-
che Anforderungen dıe Modularisierung

krster Studienabschnitt (Theologische Grundlegung, Jahr

EKRETARIAT DER [DD)EUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (Hrsg.) Rahmenordnung 1r (lie Priesterbildung. Nach
Überarbeitung er Fassung Vo 01 Dezember 1955 verabschiedet Vo er Vollversammlung er Deut-
cschen Bischeiskoniferenz 172 Marz 2003 Approbiert Urc Dekreti er Kongregation Nr (as Kathali-
cche Bildungswesen Vo Junı 2003 Datum (des Inkrafittretens: Januar 004 He dJeutschen 1SCNHNOITE
{3, nn Sekretariat er Deutschen Bischeiskonferenz 004
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ließe dies ohne weiteres zu. Andererseits läßt ihre Unbestimmheit aber auch ganz 
andere Interpretationen zu, so daß nur die Einzelheiten der neuen Studienordnun-
gen über die konkret zu erwartende Gestaltung des Faches Patrologie im Bologna-
Prozeß Aufschluß geben können.

3. Die praktische Umsetzung

§ 1 der Kirchlichen Anforderungen an die Modularisierung definiert die “Inhalt-
lichen Vorgaben und Verteilung der Fächer”. Darin werden vierzehn Gebiete aufge-
listet; Patrologie gehört nicht dazu. Denn, wie gleichzeitig festgeschrieben wird: «die 
Aufstellung der “Pflichtstunden” (Semesterwochenstunden – SWS) der theologischen 
Fächer der “Rahmenordnung für die Priesterbildung” (Nr. 132) bleibt verbindlich». 
Dieser Verweis zeigt, daß auch in der Rahmenordnung für die Priesterbildung das 
Fach Patrologie nicht vorkommt6, also in der Priesterausbildung Deutschlands insge-
samt keinerlei bemerkenswerte Rolle spielt. Von einem “Hauptfach mit eigener Me-
thode”, wie es die Instruktion der Kongregation für das Katholische Bildungswesen 
für erforderlich hält,  kann schon gar keine Rede sein.

Welche Rolle wird also die Patrologie in den künftigen Studienplänen spielen? 
Aus der Bestimmung, daß die Strukturierung der theologischen Fächer wie bisher 
verbindlich bleiben soll, muß man schließen, daß der Unterricht der Patrologie wei-
terhin gegen die ausdrückliche Richtlinie der Instruktion im Rahmen der (Alten) Kir-
chengeschichte erfolgen soll. Man muß also die Module näher analysieren, an denen 
die Kirchengeschichte mitwirkt, um zu sehen, welcher Raum dort für die Vermitt-
lung der Theologie, Spiritualität und kirchlichen Praxis der Kirchenväter bleibt.

Das Fach Kirchengeschichte als ganzes behält gemäß der Richtlinie für die wei-
terhin gültige Verbindlichkeit der Zahl an Pflichtstunden wie bisher insgesamt 16 
SWS (einschließlich Seminar), allerdings jetzt nicht mehr nur innerhalb der ersten 
vier Semester (Vordiplom), sondern auf alle drei Studienabschnitte verteilt (Kirchli-
che Anforderungen an die Modularisierung § 4):

Erster Studienabschnitt (Theologische Grundlegung, Jahr 1):

6	 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Rahmenordnung für die Priesterbildung. Nach 
Überarbeitung der Fassung vom 01. Dezember 1988 verabschiedet von der Vollversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz am 12. März 2003. Approbiert durch Dekret der Kongregation für das Katholi-
sche Bildungswesen vom 5. Juni 2003. Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2004. Die deutschen Bischöfe 
73, Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2004.
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Einführung au historischer 1C (Schwerpunktfächer: Alte Kirchenge-
schichte, Mittlere und ee KirchengeschichteODTLUN7 Zwelter Studienabschnitt (Aufbau, Te 2-3)
eSsSUuSs Christus und Cie Gottesherrschaft (Schwerpunktfächer: Altes le-
tamen(T, eues 1estament, Alte Kirchengeschichte, Mittlere und Neu-
CI Kirchengeschichte, Dogmatik, Fundamentaltheologie)
Wege christlichen Denkens und Lebens (Schwerpunktfächer: Alte KIr-
chengeschichte, Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, Mora.  e0Ol0-
gie)

DImensionen und ollzüge des aubens (Schwerpunktfächer: Altes
J1estament, Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, 1turglewlsSsen-
schaft, Kirchenrecht, Pastoraltheologie, RKeligionspädagogik)

Drıitter Studienabschnitt (Vertiefung, TE 4-5)
17:Vertiefung 1m Bereich der Alten und der Mittleren und Neueren KIr-

chengeschichte
Zuvorderst 1st beobachten, daß der Grundsatz der Interdisziplinarität LLUL In

begrenztem aße ZU JIragen kommt In drel V OIl fünf Studienjahren (1 und 4-5),
leiben Cie einzelnen Fächer separal. Nur In den Modulen der TE D 1st C1INe
interdisziplinäre Zusammenarbeit vorgesehen. on 1er mu 190078  - SIich ach der
Sinnhaftigkeit dieser Strukturierung iragen. Müßte nicht Cie Interdisziplinarität mıi1t
dem Studienfortschritt wachsen, 41SO In den beiden etzten Jahren der Vertiefung
VOoOlIl besonderer Wichtigkel Sein

Fur das Fach Patrologie ergeben SIcCh aruüuber hinaus och viel schwerwiegende-
Nachteilile. DIe thematische Gliederung der Module In den Jahren und schränkt

Cie interdisziplinäre Zusammenarbeit der Kirchengeschichte und Patrologie auf
Salz wenige Themen und Fächer E1n

esSs Christus und Cie Gottesherrschaft
Wege christlichen Denkens und Lebens
DiIimensionen und ollzüge des aubens (nur Mittlere und Neuere Kirchen-
geschichte

In den übrigen Modulen kommt Kirchengeschichte und Patrologie nicht vOoO  m

Mensch und Schöpfung
(‚ otteslehre

DIe Kirche a 1IS Mysterium und a1Ss Volk (1ottes
Christliches Handeln und verantwortung In der Welt
Christwerden In heutiger Kultur und Gesellschaft
Das Christentum 1m Verhältnis ZU Judentum und anderen Keligionen
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Modul 2:	 Einführung aus historischer Sicht (Schwerpunktfächer: Alte Kirchenge-
schichte, Mittlere und Neue Kirchengeschichte)

Zweiter Studienabschnitt (Aufbau, Jahre 2-3):
Modul 8:	 Jesus Christus und die Gottesherrschaft (Schwerpunktfächer: Altes Te-

stament, Neues Testament, Alte Kirchengeschichte, Mittlere und Neu-
ere Kirchengeschichte, Dogmatik, Fundamentaltheologie)

Modul 9:	 Wege christlichen Denkens und Lebens (Schwerpunktfächer: Alte Kir-
chengeschichte, Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, Moraltheolo-
gie)

Modul 11:	Dimensionen und Vollzüge des Glaubens (Schwerpunktfächer: Altes 
Testament, Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, Liturgiewissen-
schaft, Kirchenrecht, Pastoraltheologie, Religionspädagogik)

Dritter Studienabschnitt (Vertiefung, Jahre 4-5):
Modul 17:	Vertiefung im Bereich der Alten und der Mittleren und Neueren Kir-

chengeschichte
Zuvorderst ist zu beobachten, daß der Grundsatz der Interdisziplinarität nur in 

begrenztem Maße zum Tragen kommt. In drei von fünf Studienjahren (1 und 4-5), 
bleiben die einzelnen Fächer separat. Nur in den Modulen der Jahre 2-3 ist eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit vorgesehen. Schon hier muß man sich nach der 
Sinnhaftigkeit dieser Strukturierung fragen. Müßte nicht die Interdisziplinarität mit 
dem Studienfortschritt wachsen, also in den beiden letzten Jahren der Vertiefung 
von besonderer Wichtigkeit sein?

Für das Fach Patrologie ergeben sich darüber hinaus noch viel schwerwiegende-
re Nachteile. Die thematische Gliederung der Module in den Jahren 2 und 3 schränkt 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Kirchengeschichte und Patrologie auf 
ganz wenige Themen und Fächer ein:

M 8:	Jesus Christus und die Gottesherrschaft 
M 9:	Wege christlichen Denkens und Lebens
M 11: Dimensionen und Vollzüge des Glaubens (nur Mittlere und Neuere Kirchen-

geschichte)
In den übrigen Modulen kommt Kirchengeschichte und Patrologie nicht vor:
M 6:	Mensch und Schöpfung
M 7:	Gotteslehre
M 10: Die Kirche als Mysterium und als Volk Gottes
M 12: Christliches Handeln und Verantwortung in der Welt
M 13: Christwerden in heutiger Kultur und Gesellschaft
M 14: Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu anderen Religionen
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Alle dQdilese wichtigen Themen konnten In der bisher ffenen Studienstruktur
ohl historisch a1Ss auch patrologisch ZUL prache kommen. In Zukunft nicht mehr.

INZU kommt, daß Cie interdisziplinäre Zusammenarbeit Urc Cie Modularisie- Artıcol|
FUuNg nicht erweltert und erleichtert, sondern verengt WIrd. Vorgesehen 1st für Cie
gesamte Kirchengeschichte LLUL och Cie Zusammenarbeit miI1t

Altes lTestament
eues lestament
ogmati
Fundamentaltheologie
Moraltheologie
für Cie Mittlere und Neuere Kirchengeschichte zusätzlich:
Liturgiewissenschaft 11),
Kirchenrecht 11),
Pastoraltheologie 11),
KReligionspädagogik 11)
DIe Patrologie WIT d 41SO gerade a den praktischen Fächern ausgeschlossen.

Bisher Wal der Dozent frei, auch Cie Katechese, Cie Homiletik, Cie pastorale Wirk-
samkeit, Cie priesterliche und gemeindliche Spiritualität der atfer darzustellen;: es
Themen, Cie den besonderen 17 und Cie aAKTIUEeLNE wendbarkeit dieser aNsSonNnstien
fernen Periode ausmachen. Das wiIird In Zukunft zumiıindest 1m zweılten Studienab-
schnitt wegfallen.

Nun könnte 190078  - einwenden, daß dies Ja 1m dritten Studienabschnitt möglich und
In den beiden etzten Jahren ohl Sinnvollsten SeIN WITd. enn In der
Phase der Vertiefung SINd Ja ach den Kirchlichen Anforderungen die OGCMuÄarı-
Sıerung Cie einzelnen fachlichen nhalte nicht näher definiert begrenzt). Das 1st
richtig, aber auch keine interdisziplinäre Zusammenarbeit mehr vorgesehen, und
Cie praktische Umsetzung der Modulbeschreibung ınterläuft auch Cie vorgesehene
thematische Offenheit ES bleibt Ja nicht bel der allgemeinen Umschreibung «Ver-
jefung 1m Bereich der Alten und der Mittleren und Neueren Kirchengeschichte»,
Cie dann Je ach Bedarf vOoO Ozentien inhaltlich efüllt werden kann. ES WIT d C1INe
detaillierte Beschreibung des Moduls ach Methoden, nnNalten und Lernzielen gefor-
dert, Wa Cie Festlegung auftf bestimmte Studieninhalte und damıit In jedem Fall C1INe
kinengung bedeutet.

Nicht wen1ıger problematisch erweIlst sich bel näherem Hinsehen das scheinbar
einleuchtende PrIinzIip des “aifbauenden (konsekutiven) Lernens”. Der kKundige

ädagoge erinner Ssich das In den Erziehungswissenschaften beruüuhmte "Para-
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Alle diese wichtigen Themen konnten in der bisher offenen Studienstruktur so-
wohl historisch als auch patrologisch zur Sprache kommen. In Zukunft nicht mehr.

Hinzu kommt, daß die interdisziplinäre Zusammenarbeit durch die Modularisie-
rung nicht erweitert und erleichtert, sondern verengt wird. Vorgesehen ist für die 
gesamte Kirchengeschichte nur noch die Zusammenarbeit mit:

Altes Testament (M 8),
Neues Testament (M 8),
Dogmatik (M 8),
Fundamentaltheologie (M 8),
Moraltheologie (M 9),
für die Mittlere und Neuere Kirchengeschichte zusätzlich:
Liturgiewissenschaft (M 11),
Kirchenrecht (M 11),
Pastoraltheologie (M 11),
Religionspädagogik (M 11).
Die Patrologie wird also gerade aus den praktischen Fächern ausgeschlossen. 

Bisher war der Dozent frei, auch die Katechese, die Homiletik, die pastorale Wirk-
samkeit, die priesterliche und gemeindliche Spiritualität der Väter darzustellen; alles 
Themen, die den besonderen Reiz und die aktuelle Anwendbarkeit dieser ansonsten 
fernen Periode ausmachen. Das wird in Zukunft – zumindest im zweiten Studienab-
schnitt – wegfallen.

Nun könnte man einwenden, daß dies ja im dritten Studienabschnitt möglich und 
in den beiden letzten Jahren wohl sogar am sinnvollsten sein wird. Denn in der 
Phase der Vertiefung sind ja nach den Kirchlichen Anforderungen an die Modulari-
sierung die einzelnen fachlichen Inhalte nicht näher definiert (= begrenzt). Das ist 
richtig, aber es auch keine interdisziplinäre Zusammenarbeit mehr vorgesehen, und 
die praktische Umsetzung der Modulbeschreibung unterläuft auch die vorgesehene 
thematische Offenheit. Es bleibt ja nicht bei der allgemeinen Umschreibung «Ver-
tiefung im Bereich der Alten und der Mittleren und Neueren Kirchengeschichte», 
die dann je nach Bedarf vom Dozenten inhaltlich gefüllt werden kann. Es wird eine 
detaillierte Beschreibung des Moduls nach Methoden, Inhalten und Lernzielen gefor-
dert, was die Festlegung auf bestimmte Studieninhalte und damit in jedem Fall eine 
Einengung bedeutet.

Nicht weniger problematisch erweist sich bei näherem Hinsehen das scheinbar 
so einleuchtende Prinzip des “aufbauenden (konsekutiven) Lernens”. Der kundige 
Pädagoge erinnert sich an das in den Erziehungswissenschaften berühmte “Para-
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(1OX des chinesischen Lernenden 7. DIe westliche pädagogische Theorie Wal ange
fest davon überzeugt, daß Cie fernöstliche Lehrmethode des beständigen mechanı-
schen Auswendiglernens und Kepetierens kein tieferes Verständnis, kritisches undODTLUN7 kreatives Denken Sstimuliere bIs Feldforschungen ergaben, daß dies alle
plausibel erscheinende Theorie doch der Fall ist, well eben auch Cie scheinbar Oober-
Mächliche Kepetition nachweisbar VerständniIis auslöst.

Wird 2.1SO Cie Cr konsekutive Struktur ihr theoretisch plausibles Ziel der Ve1 -

besserten Vermittlung In der PraxI1is voraussichtlich erreichen oder nicht? DIe lang-
Jäahrige Erfahrung mıi1t dem UuUrs “Einführung In das Wissenschaftliche Arbeiten”
äßt daran einigen Zweifel aufkommen. Obwohl alle Studierenden diesen urs a.D-
Ssolvieren und 190078  - davon ausgehen müßte, daß G1E ach erfolgreichem schluß
des Kurses Cie grundlegende des wissenschaftlichen Arbeiten beherrschen
müßten, erweIlst sich bel der ersten Seminarteilnahme, daß das celten der Fall 1st
Wenn G1E aber mehrere SemIiminararbeiten erfaßt en, 1st iIhnen Cie Vel-

TAau 2.1SO der Cr theoretische (Grundsatz des “aifbauenden Lernens” In der
PraxI1s tatsäc  1C der bisherigen Methode der SUOZUSaSseCN “beiläufigen’  9 Vermittlung
der Einleitungsfragen bel der Behandlung konkreter Themen überlegen SeIN WITrd,
mu zumindest sSkeptisch betrachtet werden. ES ibt Anzeichen, daß Cie rennung
Qdazu führen könnte, daß C1INe separate methodische Einführung wenig nachhaltigen
Eiffekt hat ann wWare aber das ETSIEe Studienjahr der Theologischen Grundlegung”
eEINEe Fehlinvestition, Cie E1n Sahnzes Jahr verliert.

1665 trifft In besonderem aße für (‚ebilete die, WIe für Cie Patrologie SC-
sehen, LLUL untergeordnet 1m Kontext anderer Fächer behandelt werden. WIEe
bisher gebündelt thematisch präsentier werden können, zersplittern G1E SIcCh In
kleinen Einheiten ber Cie gesamte StudienzeIit. OD das irgendeinen nachhaltigen
Lerneffekt zeitigen kann?

SC  1e  1C daß Cie Modularisierung E1INe integrale Vermittlung des “"(‚esamt der
Theologie” auftf dem, WIC gefordert, mindest gleichen Niveau WIe bisher erreichen
kann, 1st zumiıindest ıuınbewlesen. Der Bologna-Prozeß begeht nämlich implizit eInNnen
grundlegenden hermeneutischen Irrtum Wir SINd ce1t der Antike gewohnt, Cie Wirk-
1C  el In “Substanz und Form ”“ gliedern, und SINd überzeugt, daß Cie Substanz

1er Cie Studieninhalt unverändert ewahrt werden kann, WEl 190078  - G1E In

Vel VWATKINS, T’he naradox 0O ('hinese earner and beyond, In ATKINS N: 1GGS
eaching the ('hinese Parner: PSYyChOoLogicat and paedagogicat perspectives, Hong ong-Melbourne 2001,
1-2  o
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dox des chinesischen Lernenden”7. Die westliche pädagogische Theorie war lange 
fest davon überzeugt, daß die fernöstliche Lehrmethode des beständigen mechani-
schen Auswendiglernens und Repetierens kein tieferes Verständnis, kritisches und 
kreatives Denken stimuliere – bis Feldforschungen ergaben, daß dies gegen alle so 
plausibel erscheinende Theorie doch der Fall ist, weil eben auch die scheinbar ober-
flächliche Repetition nachweisbar Verständnis auslöst.

Wird also die neue konsekutive Struktur ihr theoretisch plausibles Ziel der ver-
besserten Vermittlung in der Praxis voraussichtlich erreichen oder nicht? Die lang-
jährige Erfahrung mit dem Kurs “Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten” 
läßt daran einigen Zweifel aufkommen. Obwohl alle Studierenden diesen Kurs ab-
solvieren und man davon ausgehen müßte, daß sie nach erfolgreichem Abschluß 
des Kurses die grundlegende Methodik des wissenschaftlichen Arbeiten beherrschen 
müßten, erweist sich bei der ersten Seminarteilnahme, daß das selten der Fall ist. 
Wenn sie aber mehrere Seminararbeiten verfaßt haben, ist ihnen die Methodik ver-
traut. Ob also der neue theoretische Grundsatz des “aufbauenden Lernens” in der 
Praxis tatsächlich der bisherigen Methode der sozusagen “beiläufigen” Vermittlung 
der Einleitungsfragen bei der Behandlung konkreter Themen überlegen sein wird, 
muß zumindest skeptisch betrachtet werden. Es gibt Anzeichen, daß die Trennung 
dazu führen könnte, daß eine separate methodische Einführung wenig nachhaltigen 
Effekt hat. Dann wäre aber das erste Studienjahr der “Theologischen Grundlegung” 
eine Fehlinvestition, die ein ganzes Jahr verliert.

Dies trifft in besonderem Maße für Gebiete zu, die, wie für die Patrologie vorge-
sehen, nur untergeordnet im Kontext anderer Fächer behandelt werden. Statt wie 
bisher gebündelt thematisch präsentiert werden zu können, zersplittern sie sich in 
kleinen Einheiten über die gesamte Studienzeit. Ob das irgendeinen nachhaltigen 
Lerneffekt zeitigen kann?

Schließlich: daß die Modularisierung eine integrale Vermittlung des “Gesamt der 
Theologie” auf dem, wie gefordert, mindest gleichen Niveau wie bisher erreichen 
kann, ist zumindest unbewiesen. Der Bologna-Prozeß begeht nämlich implizit einen 
grundlegenden hermeneutischen Irrtum. Wir sind seit der Antike gewohnt, die Wirk-
lichkeit in “Substanz und Form” zu gliedern, und sind überzeugt, daß die Substanz 
– hier die Studieninhalte – unverändert bewahrt werden kann, wenn man sie in 

7	 Vgl. D. A. Watkins, The paradox of the Chinese learner and beyond, in D. A. Watkins and J. B. Biggs (eds.), 
Teaching the Chinese learner: psychological and paedagogical perspectives, Hong Kong-Melbourne 2001, 
1-23.
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C1INe andere Form faßt DIe moderne Hermeneutik bezweifelt dles erundsätzlichs. S1e
1st der Überzeugung, daß sich In Jjeder spezifischen Konstellation außere Form und
nnerer (‚ehalt ıuntrennbar gegenseilti edingen, daß jede Veränderung C1- Artıcol|
1903 der Teile auch den anderen eiIrı und das rgebnis (grundlegend verändert.
Wenn das ist, verändert der Bologna-Prozeß, der SIcCh außerlich rein ormale Ziele
SEeTZT, genere auch Cie Studieninhalte

Fur das Fachgebiet der Patrologie ibt jedenfalls In der Struktur kel-
nerlel Anzeichen irgendeiner Verbesserung. DIe dargestellten TODIeme lassen echer
erwarten, daß Cie Neustrukturierung och nicht einmal, WIEe beabsichtigt, den STALEMUS

GUO WIT d aufrechterhalten können.

Ergebnisse

(1) DIe krwartungen der Instruktion uUüber das Studium der Kirchenvdter In der
Priesterausbildung der Kongregation für das Katholische Bildungswesen vo

November 19589 werden auch In Zukunft den Katholisch-Theologischen Fakultä-
ten Deutschlands nicht rIfüullt werden. Nigegen der uınmißverständlichen Weisung
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der Kirchen- och In der Dogmengeschichte aufgehen darf», wiIird Cie Patrologie In
Deutschland weiterhin E1n untergeordnetes Fachgebiet 1m Rahmen der (Alten) KIr-
chengeschichte leiben

(2) Das Ziel der Kirchlichen Anforderungen die Modularisierung, den isherI]-
SCn Umfang der einzelnen Studienfächer In der Studienoranung bewahren,
wiIird formal erreicht werden. Sollte damıit TELUNC WIe 190078  - annehmen darf, auch
C1INe ldentische Übertragung der Studieninhalte gemeint SEeIN, wiIird dies keinesfalls
erreicht werden. DIe Veränderung der Form WIT d n jedem Fall auch Cie nhalte Ve1 -

andern, 1m der Patrologie verringern.
(3) enn scheint a1Ss OD Cie praktische Umsetzung der drel Hauptziele des BO-

logna-Prozesses (konsekutives Lernen, Modularisierung, Interdisziplinarität) deren
Iintendierten Wirkungen konterkarileren WIrd:

DIe theoretisch plausible konsekutive Methode kann ach den bisherigen Er-
fahrungen Urc Cie Isolierung der methodischen Einführung ZU praktischen

Vgl (lie Hinwelse el VON BORMANN, FRANZEN, RAPIEC, OEING-HANHOFF, rm N: aterle (StoIl)
(1972) 47r(/-10530: als EDWIG, rm aterle: (19953) 0-153
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eine andere Form faßt. Die moderne Hermeneutik bezweifelt dies grundsätzlich8. Sie 
ist der Überzeugung, daß sich in jeder spezifischen Konstellation äußere Form und 
innerer Gehalt so untrennbar gegenseitig bedingen, daß jede Veränderung an ei-
nem der Teile auch den anderen betrifft und das Ergebnis (grundlegend) verändert. 
Wenn das so ist, verändert der Bologna-Prozeß, der sich äußerlich rein formale Ziele 
setzt, generell auch die Studieninhalte.

Für das Fachgebiet der Patrologie gibt es jedenfalls in der neuen Struktur kei-
nerlei Anzeichen irgendeiner Verbesserung. Die dargestellten Probleme lassen eher 
erwarten, daß die Neustrukturierung noch nicht einmal, wie beabsichtigt, den status 
quo wird aufrechterhalten können.

4. Ergebnisse

(1) Die Erwartungen der Instruktion über das Studium der Kirchenväter in der 
Priesterausbildung der Kongregation für das Katholische Bildungswesen vom 10. 
November 1989 werden auch in Zukunft an den Katholisch-Theologischen Fakultä-
ten Deutschlands nicht erfüllt werden. Entgegen der unmißverständlichen Weisung 
der Instruktion, daß die Patrologie als «Hauptfach gelten muß, ... das ... weder in 
der Kirchen- noch in der Dogmengeschichte aufgehen darf», wird die Patrologie in 
Deutschland weiterhin ein untergeordnetes Fachgebiet im Rahmen der (Alten) Kir-
chengeschichte bleiben.

(2) Das Ziel der Kirchlichen Anforderungen an die Modularisierung, den bisheri-
gen Umfang der einzelnen Studienfächer in der neuen Studienordnung zu bewahren, 
wird formal erreicht werden. Sollte damit freilich, wie man annehmen darf, auch 
eine identische Übertragung der Studieninhalte gemeint sein, wird dies keinesfalls 
erreicht werden. Die Veränderung der Form wird in jedem Fall auch die Inhalte ver-
ändern, im Falle der Patrologie verringern.

(3) Denn es scheint als ob die praktische Umsetzung der drei Hauptziele des Bo-
logna-Prozesses (konsekutives Lernen, Modularisierung, Interdisziplinarität) deren 
intendierten Wirkungen konterkarieren wird:

–– Die theoretisch plausible konsekutive Methode kann nach den bisherigen Er-
fahrungen durch die Isolierung der methodischen Einführung zum praktischen 

8	 Vgl. die Hinweise bei C. von Bormann, W. Franzen, A. Krapiec, L. Oeing-Hanhoff, Form und Materie (Stoff): 
HWP 2 (1972) 977-1030; Klaus Hedwig, Form u. Materie: LThK3 3 (1995) 1350-1352.
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Verlust des ersten Studienjahres führen, well der Zusammenhang mıi1t den
csentlichen Studieninhalten Zudem kann Cie Aufsplitterung e1INes (‚ebletesODTLUN7 WIEe der Patrologie, dessen Behandlung LLUL untergeordnet 1m Zusammenhang
mıi1t der Kirchengeschichte vorgesehen ist, e1INer Verzettelung führen, Cie das
Fach a1Ss Sahnzes wirkungslos werden äaßt
DIe Modularisierung wiIird Urc Cie SENAUEC Definition VOIl Themen und ST{1U-
dieninhalten Cie Entfaltungsmöglichkeiten der Patrologie voraussichtlich WEe1-
ter beschneiden, Insbesondere da G1E Jetz ausdruücklich VOIl der eNrza wich-
1ger theologischer und praktischer Bereiche ausgeschlossen WIrd:

Mensch und Schöpfung
(‚ otteslehre

DIe Kirche a 1IS Mysterium und a1Ss Volk (1ottes
Christliches Handeln und verantwortung In der Welt
Christwerden In heutiger Kultur und Gesellschaft
Das Christentum 1m Verhältnis ZU Judentum und anderen Keligionen

Auch Cie angestrebte Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit
WIrd für Cie Patrologie voraussichtlich nicht erreicht, sondern 1m Gegenteil
och verschlechtert werden, well Cie Module auch Cie Fächer definieren, Cie
zusammenwirken sollen Dabe!l WIT d Cie Patrologie ausdruücklich VOoOlIl den prak-
tischen Fächern abgesondert:

Liturgiewissenschaft 11),
Kirchenrecht 11),
Pastoraltheologie 11),
RKeligionspädagogik 11)
Der modularen Neustrukturierung des Theologiestudiums 1m Rahmen des BO-

logna-Prozesses WIT d er er Voraussicht ach nicht einmal gelingen, WIC
beabsichtigt, für das Fach Patrologie den nhaltlichen STAEUS GUO aufrechtzuerhalten.
on bisher wurde 65 eNtIgegenN der römischen Instruktion und den Sachlichen Er-
fordernissen a 1IS untergeordnetes Nebenfach der Kirchengeschichte behandelt DIe
offene Studienstruktur eröffnete aber dem Ozentien Immerhin och eINenN gewlissen
Spilelraum. DIe ünftige Studienstruktur WIT d diesen 5Spilelraum Urc ihre Modulde-
finitionen Begrenzungen) welIlter und Cie Vermittlung der Kirchenväter,
ihrer Theologie und PraxI1is welter vermindern.
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Verlust des ersten Studienjahres führen, weil der Zusammenhang mit den we-
sentlichen Studieninhalten fehlt. Zudem kann die Aufsplitterung eines Gebietes 
wie der Patrologie, dessen Behandlung nur untergeordnet im Zusammenhang 
mit der Kirchengeschichte vorgesehen ist, zu einer Verzettelung führen, die das 
Fach als ganzes wirkungslos werden läßt.

–– Die Modularisierung wird durch die genaue Definition von Themen und Stu-
dieninhalten die Entfaltungsmöglichkeiten der Patrologie voraussichtlich wei-
ter beschneiden, insbesondere da sie jetzt ausdrücklich von der Mehrzahl wich-
tiger theologischer und praktischer Bereiche ausgeschlossen wird:

M 6:	Mensch und Schöpfung
M 7:	Gotteslehre
M 10: Die Kirche als Mysterium und als Volk Gottes
M 12: Christliches Handeln und Verantwortung in der Welt
M 13: Christwerden in heutiger Kultur und Gesellschaft
M 14: Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu anderen Religionen
–– Auch die angestrebte Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit 

wird für die Patrologie voraussichtlich nicht erreicht, sondern im Gegenteil 
noch verschlechtert werden, weil die Module auch die Fächer definieren, die 
zusammenwirken sollen. Dabei wird die Patrologie ausdrücklich von den prak-
tischen Fächern abgesondert:

Liturgiewissenschaft (M 11),
Kirchenrecht (M 11),
Pastoraltheologie (M 11),
Religionspädagogik (M 11).
Der modularen Neustrukturierung des Theologiestudiums im Rahmen des Bo-

logna-Prozesses wird es daher aller Voraussicht nach nicht einmal gelingen, wie 
beabsichtigt, für das Fach Patrologie den inhaltlichen status quo aufrechtzuerhalten. 
Schon bisher wurde es entgegen der römischen Instruktion und den sachlichen Er-
fordernissen als untergeordnetes Nebenfach der Kirchengeschichte behandelt. Die 
offene Studienstruktur eröffnete aber dem Dozenten immerhin noch einen gewissen 
Spielraum. Die künftige Studienstruktur wird diesen Spielraum durch ihre Modulde-
finitionen (= Begrenzungen) weiter verengen und die Vermittlung der Kirchenväter, 
ihrer Theologie und Praxis weiter vermindern.
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Theologische und praktısche kKkonsequenzen

Auch ber dQdilese Schlußfolgerungen könnte 190078  - wieder GT1 äacheln und den- Artıcol|
ken «Professoren en doch 1m realitätsfernen Elfenbeinturm. Was kann denn E1n
eologe und Segelsorger In der aktuellen PraxI1s SeINeTr (emeilnde mıi1t den .  ollen
Kamellen” längst er  Ner Jahrhunderte anfangen? S1e SINd doch höchstens V OIl

antiquarischem Interesse, aber ohne jede praktische Bedeutung für das AKTIUEeNE
kirchliche Leben». Weit gefe DIe weilitreichenden theologischen und praktischen
oONsequenzen ergeben SIich a der anerkannten der Kirchenväter a 1IS privile-
gierte «Zeugen und arantien e1INer echten katholischen Tradition»,
ihre Autoritat bel theologischen Fragen Immer gewichtig 1st und el  » Instruktion,

23) DIe Tradition bildet aber ach katholischer Überzeugung mıi1t der
eiligen chrift Cie Grundlage uNSe1Ie65 aubens und UNSeIEeT Kirche. DIe Aufgabe
der Patrologie 1m Theologiestudium mu sich 2.1SO a der präzisen theologischen
und praktischen Bestimmung des Verhältnisses VOIl chrift und Tradition ableiten.

05Se RATZINGER chrieb während des Zwelilten Vatikanischen Konzils:

«D)as Konzil Vo Irient edeute insolern eINe en 1ImM Traditionsbegrilf, q G angesichts er DLO-
testantischen Ablehnung er TIradition (iese q Ig eINen neben er Cchri{ft cstehenden eigenen Bereich
herauszustellen enötl| wWar (83 D>»?.

Das zili1erie ecreium de Hbris SANCHS eT de traditionibus recIiniendis vo April
1546 ( DENZINGER {83 15017 a.D 321963) bestimmt1®0:

.(4 Das N  eilige Konzil| anerkennt und verehrt miıt gleicher Irommer Zuneligung N: Verehrung qglle
Bücher cowochl| Qes Alten q G uch (des Neuen l1estaments, (a (1011 er Autor hbeider ist, desgleichen uch
(lie Traditionen, (lie teils den Glauben, teils (lie sifttfen betreifen, (lie entweder MUNUANC Vo TISIUS (ler
Vo eiligen (‚e1lst mitgeteilt N: In er Katholischen Kirche In ununterbrochener Nachfolge bewahrt
wurden>».

Nach kritischer Diskussion der LEUELEeIl Interpretationsansätze elangt Katzıinger
folgendem

OSE KATZINGER, Tradition HL Systemaltisch, In (1965) 2093-299, ler‘: 206 Vel weiterhin Karl
AHNER Joseph KATZINGER, Offenbarung und Überlieferung (uaestiones Disputatlae 29), reiburg
1965
Zitliert ach Henricus DDENZINGER el Adolfus SCHÖNMETZER, FEnchirtidion symbotorum definittonum pf7 PCcia-
Fationum de rebus fidet pf7 reiburg 197656, 364

11 KATZINGER Anm Ur
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5. Theologische und praktische Konsequenzen

Auch über diese Schlußfolgerungen könnte man wieder still lächeln und den-
ken: «Professoren leben doch im realitätsfernen Elfenbeinturm. Was kann denn ein 
Theologe und Seelsorger in der aktuellen Praxis seiner Gemeinde mit den “ollen 
Kamellen” längst vergangener Jahrhunderte anfangen? Sie sind doch höchstens von 
antiquarischem Interesse, aber ohne jede praktische Bedeutung für das aktuelle 
kirchliche Leben». Weit gefehlt! Die weitreichenden theologischen und praktischen 
Konsequenzen ergeben sich aus der anerkannten Rolle der Kirchenväter als privile-
gierte «Zeugen und Garanten einer echten katholischen Tradition», weswegen «... 
ihre Autorität bei theologischen Fragen immer gewichtig ist und bleibt» (Instruktion, 
§ 23). Die Tradition bildet aber nach katholischer Überzeugung zusammen mit der 
Heiligen Schrift die Grundlage unseres Glaubens und unserer Kirche. Die Aufgabe 
der Patrologie im Theologiestudium muß sich also aus der präzisen theologischen 
und praktischen Bestimmung des Verhältnisses von Schrift und Tradition ableiten.

Josef Ratzinger schrieb während des Zweiten Vatikanischen Konzils:

«Das Konzil von Trient bedeutet insofern eine Wende im Traditionsbegriff, als es angesichts der pro-
testantischen Ablehnung der Tradition diese als einen neben der Schrift stehenden eigenen Bereich 
herauszustellen genötigt war (D 783 f)»9.

Das zitierte Decretum de libris sanctis et de traditionibus recipiendis vom 8. April 
1546 (Denzinger 783 = 1501 ab 321963) bestimmt10:

«... [Das hochheilige Konzil] anerkennt und verehrt mit gleicher frommer Zuneigung und Verehrung alle 
Bücher sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments, da Gott der Autor beider ist, desgleichen auch 
die Traditionen, die teils den Glauben, teils die Sitten betreffen, die entweder mündlich von Christus oder 
vom Heiligen Geist mitgeteilt und in der Katholischen Kirche in ununterbrochener Nachfolge bewahrt 
wurden».

Nach kritischer Diskussion der neueren Interpretationsansätze gelangt Ratzinger 
zu folgendem Schluß11:

9	 Josef Ratzinger, Tradition III. Systematisch, in LThK2 10 (1965) 293-299, hier: 296. Vgl. weiterhin Karl 
Rahner – Joseph Ratzinger, Offenbarung und Überlieferung (= Quaestiones Disputatae 25), Freiburg 
1965.

10	 Zitiert nach: Henricus Denzinger et Adolfus Schönmetzer, Enchiridion symbolorum definitionum et decla-
rationum de rebus fidei et morum, Freiburg 197636, 364 f.

11	 Ratzinger (Anm. 9) 297.
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«IHe reiformatorische Theologie sründet a1ıl er Vorstellung er kritischen Ekigenständigkeit er Cchrif{ft
gegenüber er Kirche N: muß ann TEelllc QJen hermeneutischen /Zugang ZUE chrift Vo sich AUS

suchen: (lie katholische Theologie cieht den hermeneutischen Schlüssel 1mM (lauben er Kirche gegeben
N: annn Vo (a AUS iImmer 1L1UT e1n relatives Gegenüberstehen er chrift zu Kirche anerkennen, (asODTLUN7 Vo er tielen Untrennbarkeit hbeider unterfangen ist. ]C wIird Aarauft hinweisen, (a5 zuallererst cschon
(as Schriftsein er Cchri{ft Ur«c QJen (lauben er Kirche gegeben ist:Bologna und die Kirchenväter  «Die reformatorische Theologie gründet auf der Vorstellung der kritischen Eigenständigkeit der Schrift  gegenüber der Kirche und muß dann freilich den hermeneutischen Zugang zur Schrift von sich aus  suchen; die katholische Theologie sieht den hermeneutischen Schlüssel im Glauben der Kirche gegeben  und kann von da aus immer nur ein relatives Gegenüberstehen der Schrift zur Kirche anerkennen, das  Articoli  von der tiefen Untrennbarkeit beider unterfangen ist. Sie wird darauf hinweisen, daß zuallererst schon  das Schriftsein der Schrift durch den Glauben der Kirche gegeben ist; ... Demgemäß kann dieses Ge-  genüber in Wahrheit nur auf dem Boden des Ineinander stattfinden, sollte hier aber um so mehr als ein  ernsthafter Anspruch angesehen werden».  Ratzinger erwartet schließlich als Ergebnis der Debatten des Konzils!?:  «Die Debatten des II. Vatikanischen Konzils waren bestimmt durch das Gegeneinander des klassischen  Typs nachtridentinischer Schultheologie und der Bemühungen um ein vertieftes Verstehen der Tradition  auf der Basis des altkirchlichen Erbes und unter Aufnahme der legitimen Anliegen des reformatori-  schen Denkens. Von da aus wird die Konzilskonstitution über die Offenbarung vermutlich eine weiter-  führende Auslegung von Trient und I. Vaticanum eröffnen, in der das besondere Gewicht der Schrift  im Gesamtaufbau der Tradition wie auch die Bedeutung des pneumatologischen Elements stärker her-  vortreten wird gegenüber dem wieder mehr in seine Grenzen verwiesenen Gedanken der materialen  Ergänzung der Schrift ...».  Die Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung “Dei verbum” defi-  nierte schließlich Folgendes (Art. 9-10)13:  «[9] Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben anein-  ander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen  und streben demselben Ziel zu. Denn die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter der Anhau-  chung des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die Heilige Überlieferung aber gibt das Wort  Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt  an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in  ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, daß die Kirche ihre Gewiß-  heit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher  Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden!*,  [10] Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den einen der Kirche überlassenen heiligen  Schatz des Wortes Gottes. ... Es zeigt sich also, daß die Heilige Überlieferung, die Heilige Schrift und das  Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluß Gottes so miteinander verknüpft und einander zuge-  sellt sind, daß keines ohne den anderen besteht und daß alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das  Tun des einen Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen».  Josef Ratzinger kommentiert die Aussagen des Konzils, daß “der Gedanke der  Einheit, des organischen Ineinanders hier ... mit allem Nachdruck formuliert [ist]”  12 Ebd. 298.  13 Vgl. Anm. 1, hier: 522-529.  14 Vgl. KonzIL von TRIENT, Dekret über die kanonischen Schriften, in DEnz. 783 (1501) (vgl. oben Anm. 10).  320emgemä. ann (1eses (1e-
genüber In anrhner 1LIUTE aul Jem en Qes Ineinander stattiinden, collte ler ber mehr q G e1n
ernsthafiter Anspruch angesehen werden>».

Ratzinger eETrTwarlife SC  1e  ich als rgebnis der Debatten des Konzils12;

«IHe e Dalten (des I1 Vatikanischen Konzils bestimmt Urc (as Gegeneinander Qes klassischen
Iyps nachtridentinischer Schultheologie N: er Bemühungen e1n vertieites Verstehen er Tradition
aul er Basıls Qes altkirce  ichen es N: ınier UuiInAahmMe er legitimen Anliegen (des reformatori-
cschen Denkens Von (a AUSs wIrd (lie Konzilskonstituticn hber (lie Offenbarung vermutlich e1INe welltler-
Uuhrende Auslegung Vo I rient N: Vaticanum eröfinen, In er (as besondere (ewicht er Cchrif{ft
1mM (‚esamtaufbau er Tradition W1E uch (lie Bedeutung Qes pneumatologischen eMmMenTts ctarker her-
vorireien wIrd gegenüber dem wiecder mehr In SEINE (ırenzen verwiesenen Eedanken er materialen
krgänzung er Cchrif{ft D3

DIe Dogmatische Konstitution UÜber die göttliche Offenbarung “"Der verbum ” defli-
n]erte SC  1e  ich Folgendes Art 9-10)15

« He Heilige Überlieferung N: (lie Heilige Cchri{ft Sind CNS miteinander verbunden N: en Q2NEeIN-
ander Anteil emselben göttlichen ue entspringend, fießen e14 gewissermaben In e1INSsS
N: ctrehen emselhben Ziel Denn (lie Heilige Cchrif{ft ist (rottes Rede, insolern G1E ınier er Anhau-
chung (des eiligen (‚elstes SCNFr1  1C aufgezeichnet wurde. He Heilige Überlieferung ber S1bt (as Waort
(‚ottes, (as Vo TISIUS Jem Herrn N: Vo eiligen (1e1st QJen posteln anvertiraut wurde, unversehrt

QJeren Nachfolger weilter, (damıit O1 ınier er erleuchtenden Führung Qes (‚elstes er anrner In
ihrer Verkündigung LreN bewahren, erklären und Qusbreiten. %C ergibt sich, (a5 (lie Kirche ihre ewil5-
heit ber es (‚eolfenbarte nicht AUSs er eiligen Cchri{ft allein Cchöpit. er collen e14 miıt gleicher
1e und Achtung ANSENOMIMM N: verehrt werden14

10| He Heilige Überlieferung und (lie Heilige Cchrif{ft bilden QJen einNnen er Kirche berlassenen eiligen
Schatz (des Waortes (‚otltes.Bologna und die Kirchenväter  «Die reformatorische Theologie gründet auf der Vorstellung der kritischen Eigenständigkeit der Schrift  gegenüber der Kirche und muß dann freilich den hermeneutischen Zugang zur Schrift von sich aus  suchen; die katholische Theologie sieht den hermeneutischen Schlüssel im Glauben der Kirche gegeben  und kann von da aus immer nur ein relatives Gegenüberstehen der Schrift zur Kirche anerkennen, das  Articoli  von der tiefen Untrennbarkeit beider unterfangen ist. Sie wird darauf hinweisen, daß zuallererst schon  das Schriftsein der Schrift durch den Glauben der Kirche gegeben ist; ... Demgemäß kann dieses Ge-  genüber in Wahrheit nur auf dem Boden des Ineinander stattfinden, sollte hier aber um so mehr als ein  ernsthafter Anspruch angesehen werden».  Ratzinger erwartet schließlich als Ergebnis der Debatten des Konzils!?:  «Die Debatten des II. Vatikanischen Konzils waren bestimmt durch das Gegeneinander des klassischen  Typs nachtridentinischer Schultheologie und der Bemühungen um ein vertieftes Verstehen der Tradition  auf der Basis des altkirchlichen Erbes und unter Aufnahme der legitimen Anliegen des reformatori-  schen Denkens. Von da aus wird die Konzilskonstitution über die Offenbarung vermutlich eine weiter-  führende Auslegung von Trient und I. Vaticanum eröffnen, in der das besondere Gewicht der Schrift  im Gesamtaufbau der Tradition wie auch die Bedeutung des pneumatologischen Elements stärker her-  vortreten wird gegenüber dem wieder mehr in seine Grenzen verwiesenen Gedanken der materialen  Ergänzung der Schrift ...».  Die Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung “Dei verbum” defi-  nierte schließlich Folgendes (Art. 9-10)13:  «[9] Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben anein-  ander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen  und streben demselben Ziel zu. Denn die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter der Anhau-  chung des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die Heilige Überlieferung aber gibt das Wort  Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt  an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in  ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, daß die Kirche ihre Gewiß-  heit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher  Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden!*,  [10] Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den einen der Kirche überlassenen heiligen  Schatz des Wortes Gottes. ... Es zeigt sich also, daß die Heilige Überlieferung, die Heilige Schrift und das  Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluß Gottes so miteinander verknüpft und einander zuge-  sellt sind, daß keines ohne den anderen besteht und daß alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das  Tun des einen Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen».  Josef Ratzinger kommentiert die Aussagen des Konzils, daß “der Gedanke der  Einheit, des organischen Ineinanders hier ... mit allem Nachdruck formuliert [ist]”  12 Ebd. 298.  13 Vgl. Anm. 1, hier: 522-529.  14 Vgl. KonzIL von TRIENT, Dekret über die kanonischen Schriften, in DEnz. 783 (1501) (vgl. oben Anm. 10).  320Es zeigt sich also, (a5 (lie Heilige Überlieferung, (lie Heilige chrift N: (as
Lehramt er Kirche gemäl dem weilsen Ratschlul (rottes miteinander verknüpit und einander ZUDE-
SE SINd, (a5 keines hne QJen anderen hbesteht N: na q | e Z  ell, jJedes aul SEINE Art, Ur«c (as
Iun (des eiNen eiligen (‚elstes wirksam Jem Heil er Seelen ienen».

0S5Se Katzıinger kommentiert Cie ussagen des KOonzils, daß “"der (edanke der
Einheit, des organischen Ineinanders 1erBologna und die Kirchenväter  «Die reformatorische Theologie gründet auf der Vorstellung der kritischen Eigenständigkeit der Schrift  gegenüber der Kirche und muß dann freilich den hermeneutischen Zugang zur Schrift von sich aus  suchen; die katholische Theologie sieht den hermeneutischen Schlüssel im Glauben der Kirche gegeben  und kann von da aus immer nur ein relatives Gegenüberstehen der Schrift zur Kirche anerkennen, das  Articoli  von der tiefen Untrennbarkeit beider unterfangen ist. Sie wird darauf hinweisen, daß zuallererst schon  das Schriftsein der Schrift durch den Glauben der Kirche gegeben ist; ... Demgemäß kann dieses Ge-  genüber in Wahrheit nur auf dem Boden des Ineinander stattfinden, sollte hier aber um so mehr als ein  ernsthafter Anspruch angesehen werden».  Ratzinger erwartet schließlich als Ergebnis der Debatten des Konzils!?:  «Die Debatten des II. Vatikanischen Konzils waren bestimmt durch das Gegeneinander des klassischen  Typs nachtridentinischer Schultheologie und der Bemühungen um ein vertieftes Verstehen der Tradition  auf der Basis des altkirchlichen Erbes und unter Aufnahme der legitimen Anliegen des reformatori-  schen Denkens. Von da aus wird die Konzilskonstitution über die Offenbarung vermutlich eine weiter-  führende Auslegung von Trient und I. Vaticanum eröffnen, in der das besondere Gewicht der Schrift  im Gesamtaufbau der Tradition wie auch die Bedeutung des pneumatologischen Elements stärker her-  vortreten wird gegenüber dem wieder mehr in seine Grenzen verwiesenen Gedanken der materialen  Ergänzung der Schrift ...».  Die Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung “Dei verbum” defi-  nierte schließlich Folgendes (Art. 9-10)13:  «[9] Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben anein-  ander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen  und streben demselben Ziel zu. Denn die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter der Anhau-  chung des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die Heilige Überlieferung aber gibt das Wort  Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt  an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in  ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, daß die Kirche ihre Gewiß-  heit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher  Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden!*,  [10] Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den einen der Kirche überlassenen heiligen  Schatz des Wortes Gottes. ... Es zeigt sich also, daß die Heilige Überlieferung, die Heilige Schrift und das  Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluß Gottes so miteinander verknüpft und einander zuge-  sellt sind, daß keines ohne den anderen besteht und daß alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das  Tun des einen Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen».  Josef Ratzinger kommentiert die Aussagen des Konzils, daß “der Gedanke der  Einheit, des organischen Ineinanders hier ... mit allem Nachdruck formuliert [ist]”  12 Ebd. 298.  13 Vgl. Anm. 1, hier: 522-529.  14 Vgl. KonzIL von TRIENT, Dekret über die kanonischen Schriften, in DEnz. 783 (1501) (vgl. oben Anm. 10).  320mıit em Nachdruck formuliert 15

12 FDd U
13 Vgl Anm 1, 1ler 522-529
14 Vgl ONZIL VON RIENT, Dekret ber Adie Kkanonischen chrifien, In DDENZ (83 (1501) (vgl hben Anm 10)
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«Die reformatorische Theologie gründet auf der Vorstellung der kritischen Eigenständigkeit der Schrift 
gegenüber der Kirche und muß dann freilich den hermeneutischen Zugang zur Schrift von sich aus 
suchen; die katholische Theologie sieht den hermeneutischen Schlüssel im Glauben der Kirche gegeben 
und kann von da aus immer nur ein relatives Gegenüberstehen der Schrift zur Kirche anerkennen, das 
von der tiefen Untrennbarkeit beider unterfangen ist. Sie wird darauf hinweisen, daß zuallererst schon 
das Schriftsein der Schrift durch den Glauben der Kirche gegeben ist; ... Demgemäß kann dieses Ge-
genüber in Wahrheit nur auf dem Boden des Ineinander stattfinden, sollte hier aber um so mehr als ein 
ernsthafter Anspruch angesehen werden».

Ratzinger erwartet schließlich als Ergebnis der Debatten des Konzils12:

«Die Debatten des II. Vatikanischen Konzils waren bestimmt durch das Gegeneinander des klassischen 
Typs nachtridentinischer Schultheologie und der Bemühungen um ein vertieftes Verstehen der Tradition 
auf der Basis des altkirchlichen Erbes und unter Aufnahme der legitimen Anliegen des reformatori-
schen Denkens. Von da aus wird die Konzilskonstitution über die Offenbarung vermutlich eine weiter-
führende Auslegung von Trient und I. Vaticanum eröffnen, in der das besondere Gewicht der Schrift 
im Gesamtaufbau der Tradition wie auch die Bedeutung des pneumatologischen Elements stärker her-
vortreten wird gegenüber dem wieder mehr in seine Grenzen verwiesenen Gedanken der materialen 
Ergänzung der Schrift ...».

Die Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung “Dei verbum” defi-
nierte schließlich Folgendes (Art. 9-10)13:

«[9] Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben anein-
ander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen 
und streben demselben Ziel zu. Denn die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter der Anhau-
chung des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die Heilige Überlieferung aber gibt das Wort 
Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln  anvertraut wurde, unversehrt 
an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in 
ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, daß die Kirche ihre Gewiß-
heit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher 
Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden14.

[10] Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden den einen der Kirche überlassenen heiligen 
Schatz des Wortes Gottes. ... Es zeigt sich also, daß die Heilige Überlieferung, die Heilige Schrift und das 
Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluß Gottes so miteinander verknüpft und einander zuge-
sellt sind, daß keines ohne den anderen besteht und daß alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das 
Tun des einen Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen».

Josef Ratzinger kommentiert die Aussagen des Konzils, daß “der Gedanke der 
Einheit, des organischen Ineinanders hier ... mit allem Nachdruck formuliert [ist]” 

12	 Ebd. 298.

13	 Vgl. Anm. 1, hier: 522-529.

14	 Vgl. Konzil von Trient, Dekret über die kanonischen Schriften, in Denz. 783 (1501) (vgl. oben Anm. 10).



Huhbertus Drobner

und eETOrIer kritisch Cie theologischen Veränderungen egenüber der tridentini-
schen Theologie: Artıcol|«Man ann sich indessen Iragen, OD (las WITKUIC e1n (1 wiInn wWar N: OD (as katholische Sola SCFHLDEUFOCL,

(as Aacdurch ermöglicht werden collte und (as TEeIIllcC ach (ieser Formel Immer miıt e1INeM In
Iraditione innerlich zusammenbestehen mul3), nicht ziemMmlich euer rkauft worden ist. Während namlich
(as ErSIie er beiden nliegen, (lie Vorordnung er Offenbarung VOT ihren konkreten Bezeugungsiormen,
uch Vo protestantischer e1fe hne wellteres anerkannt werden konnte, hat (lie Qusdcdrückliche Beto-
NunSs er Finheit Vo Cchri{ft und Überlieferung ctarkste edenken ausgelöst N: Eeuilc werden lassen,
(a5 e£1m protestantischen Sola Scriptura weniger (lie materiale erkun er einzelnen (lauben-
SaUusSSasSen cgeht qg (las Problem er richterlichen un  10N er Cchrif{ft gegenüber er Kirche [ Hes
ccheint 1U  — hber Ur«c (lie eionun (des UuniOÖslichen Ineinanders Vo chrift N: Überlieferung bzw
nNnac Artikel 10) Vo chrift, Überlieferung N: Lehramt och vollständiger ausgeschaltet qg hei eINer
mehr mechanischen Konzeption, (lie immerhin QJen Unterschie: er einzelnen (ırößen wahrt»15>

Während 2.1SO das Konzil VOIl Irilent chrift und Tradition a1Ss ZwWeEeI untrennbare,
aber nebeneinander cstehende Glaubensquellen ansah, vereintie das Zweilite Vatlika-
nische Konzil chrift und Tradition e1INer einzigen ıntrennbaren Glaubensquelle
DIe etonung 1eg el auftf dem Wort "“ıuntrennbar”. Zwar ieg Cie Offenbarung
a 1IS solche Vor ihren schriftlichen ZeugnIissen, Cie EXTIe der el, der kirc  Iıchen
Tradition und des ordentlichen Lehramtes aber bilden C1INe integrale Einheit.16 Kon-
sequenterweilse darf davon kein Element Lasten der anderen bevorzugt werden.
eNau dem scheıint aber Cie modulare Studienordnung OrSCHAUu. eisten, und
ZWal Lasten der Kirchenväter, obwohl dliese

«1mM ®Irom er lebendigen Überlieferung, er sich Vo QJen Anfängen Qes ('hristentums (lie Jahrhunderte
1INAUFrC his In UNSPItE Tage rgieBt, e1INe Sahz besondere tellung einnehmen, (lie O1 gegenüber en
anderen Führergestalten er Kirchengeschichte unverwechselbar macht ]C en nämlich (lie EeErsien
tragenden Strukturen er Kirche SOWIE lehrhafite und pastorale Haltungen geprägt, (lie Nr q | e /Zeliten
gültig bleiben» (Instruktion, 18)

Konkret: In den EUll Modulen des zweılten Studienabschnitts 6-14), Cie Cie
interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fächer regeln, kommen Cie Kirchenväter, WIe
oben gezeigt, LLUL In drel Modulen vo  m

esSus Christus und Cie Gottesherrschafft

19 Erg.-Band (Anm 5A4

Vel alter SPER, Tradition alfs Lheotogisches Erkenntnisprinzip, In DERS., T’heotogte und Kirche, Maılnz
19587, 2-10 DERS., Das Verhaltnis DON Schrifl und Tradition. Fine pneumatotogische Perspektive, In
DERS., T’heotogte HNn Kirche, Band 2, Maılnz 19949, 31-83: Siegfried VVIEDENHOFER, /um gegenwartigen
an DORN Tradititonstheorte HNn Tradittionstheologite, In Theologische RKevue G (1997) 443-468
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und erörtert kritisch die theologischen Veränderungen gegenüber der tridentini-
schen Theologie:

«Man kann sich indessen fragen, ob das wirklich ein Gewinn war und ob das katholische Sola scriptura, 
das dadurch ermöglicht werden sollte (und das freilich nach dieser Formel immer mit einem totum in 
traditione innerlich zusammenbestehen muß), nicht ziemlich teuer erkauft worden ist. Während nämlich 
das erste der beiden Anliegen, die Vorordnung der Offenbarung vor ihren konkreten Bezeugungsformen, 
auch von protestantischer Seite ohne weiteres anerkannt werden konnte, hat die ausdrückliche Beto-
nung der Einheit von Schrift und Überlieferung stärkste Bedenken ausgelöst und deutlich werden lassen, 
daß es beim protestantischen Sola scriptura weniger um die materiale Herkunft der einzelnen Glauben-
saussagen geht als um das Problem der richterlichen Funktion der Schrift gegenüber der Kirche. Dies 
scheint nun aber durch die Betonung des unlöslichen Ineinanders von Schrift und Überlieferung bzw. 
(nach Artikel 10) von Schrift, Überlieferung und Lehramt noch vollständiger ausgeschaltet als bei einer 
mehr mechanischen Konzeption, die immerhin den Unterschied der einzelnen Größen wahrt»15.

Während also das Konzil von Trient Schrift und Tradition als zwei untrennbare, 
aber nebeneinander stehende Glaubensquellen ansah, vereinte das Zweite Vatika-
nische Konzil Schrift und Tradition zu einer einzigen untrennbaren Glaubensquelle. 
Die Betonung liegt dabei auf dem Wort “untrennbar”. Zwar liegt die Offenbarung 
als solche vor ihren schriftlichen Zeugnissen, die Texte der Bibel, der kirchlichen 
Tradition und des ordentlichen Lehramtes aber bilden eine integrale Einheit.16 Kon-
sequenterweise darf davon kein Element zu Lasten der anderen bevorzugt werden. 
Genau dem scheint aber die modulare Studienordnung Vorschub zu leisten, und 
zwar zu Lasten der Kirchenväter, obwohl diese

«im Strom der lebendigen Überlieferung, der sich von den Anfängen des Christentums die Jahrhunderte 
hindurch bis in unsere Tage ergießt, eine ganz besondere Stellung einnehmen, die sie gegenüber den 
anderen Führergestalten der Kirchengeschichte unverwechselbar macht. Sie haben nämlich die ersten 
tragenden Strukturen der Kirche sowie lehrhafte und pastorale Haltungen geprägt, die für alle Zeiten 
gültig bleiben» (Instruktion, § 18).

Konkret: In den neun Modulen des zweiten Studienabschnitts (M 6-14), die die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fächer regeln, kommen die Kirchenväter, wie 
oben gezeigt, nur in drei Modulen vor:

M 8:	Jesus Christus und die Gottesherrschaft 

15	 LThK2 Erg.-Band II (Anm. 1) 524.

16	 Vgl. Walter Kasper, Tradition als theologisches Erkenntnisprinzip, in Ders., Theologie und Kirche, Mainz 
1987, 72-100; Ders., Das Verhältnis von Schrift und Tradition. Eine pneumatologische Perspektive, in 
Ders., Theologie und Kirche, Band 2, Mainz 1999, 51-83; Siegfried Wiedenhofer, Zum gegenwärtigen 
Stand von Traditionstheorie und Traditionstheologie, in Theologische Revue 93 (1997) 443-468.



Olo0gnNa UNd ellz Kirchenväater

Wege christlichen Denkens und Lebens
DiIimensionen und ollzüge des aubens (nur Mittlere und Neuere Kirchen-ODTLUN7 geschichte).

Daneben 1st Cie Heilige chrift des Alten und euen lestaments vorgesehen a1Ss
Teil der Module

Mensch und Schöpfung
(otteslehre
esSus Christus und Cie Gottesherrschafft
DIe Kirche a 1IS Mysterium und a1Ss Volk (1ottes
DiIimensionen und ollzüge des aubens (nur Mittlere und Neuere Kirchen-
geschichte).
Das Christentum 1m Verhältnis ZU Judentum und anderen Kelig10-

1903  -

2.1SO Cie Einheit bilden, Cie das Zweilite Vatltikanische Konzil ber das Kon-
711 VOIl Irilent hinaus nachdruücklich betont, behandelt Cie Modularisierung chrift
und Tradition a 1IS ZweIl Größen, Cie eliebig voneinander elirenn werden können.

Nun Mas 190078  - auch 1er einwenden, daß, WEl Cie Modularisierung LLUL Cie -
ten Studienordnungen In C1INe LEUGC, jetz modulare Form kleidet, Cie rennung VOoOlIl

chrift und Tradition 1m Theologiestudium doch auch bisher schon praktiziert wurde
und SIcCh Iinhaltlich nichts verändern WITd. TSTIeres 1st bedauerlicherweise wahr. DIe
Einordnung der Patrologie ılnfier “ferner liefen” und ihre Abkoppelung VOIl der 1bel-
wissenschaft 1st deutschen Katholisch-Theologischen Fakultäten ce1t Jahrzehnten
eEINEe Tatsache. ES Ware schon chlimm NUS, WEl G1E infach fortgeführ wurde.
Nach den obigen hermeneutischen Überlegungen 1st aber eben E1n grundsätzli-
cher Irrtum, daß Cie Cr Form Cie nhalte ınberuührt 1e J1elmenr verstärkt Cie
Modularisierung Cie rennung VOIl chrift und Tradition och adurch, daß G1E Jetz

estlegt, bel welchen (wenigen) Themen und auf welchen (äußerst begrenzten)
(‚ebileten Cie Kirchenväter och vorkommen dürfen

krneut könnte 190078  - einwenden, daß solche theologischen “Quisquilien ” doch für
das tägliche praktischen Leben der (1eemelimnden Irrelevant selen, und G1E a 1IS rein aka-
demische Fragen ignorileren. Bedauerlicherweise 1st das nicht der Fall DIe ren-
NUNS VOIl chrift und Tradition hat ZwWeEeI gravierende praktische Folgen, Cie bereIits
spuüurbar SINd. Nur sucht 190078  - ihre Ursachen mels Salnz woanders.

(1) DIe chrift wiIird enNntigegen den ausdruücklichen Intentionen des Zwelten Va-
tikanischen Konzils a 1IS der Kirche vorgänglig und VOIl ihr unabhängig esehen
a 1IS OD G1E VOo_Lr und außerhalh der Kirche vOoO Himmel gefallen Ware und er a1Ss
Instrument der Kirchenkritik mißbrauch
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M 9:	Wege christlichen Denkens und Lebens
M 11: Dimensionen und Vollzüge des Glaubens (nur Mittlere und Neuere Kirchen-

geschichte).
Daneben ist die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments vorgesehen als 

Teil der Module
M 6:	 Mensch und Schöpfung
M 7:	 Gotteslehre
M 8:	 Jesus Christus und die Gottesherrschaft 
M 10: Die Kirche als Mysterium und als Volk Gottes
M 11: Dimensionen und Vollzüge des Glaubens (nur Mittlere und Neuere Kirchen-

geschichte).
M 14: Das Christentum im Verhältnis zum Judentum und zu anderen Religio-

nen.
Statt also die Einheit zu bilden, die das Zweite Vatikanische Konzil über das Kon-

zil von Trient hinaus nachdrücklich betont, behandelt die Modularisierung Schrift 
und Tradition als zwei Größen, die beliebig voneinander getrennt werden können.

Nun mag man auch hier einwenden, daß, wenn die Modularisierung nur die al-
ten Studienordnungen in eine neue, jetzt modulare Form kleidet, die Trennung von 
Schrift und Tradition im Theologiestudium doch auch bisher schon praktiziert wurde 
und sich inhaltlich nichts verändern wird. Ersteres ist bedauerlicherweise wahr. Die 
Einordnung der Patrologie unter “ferner liefen” und ihre Abkoppelung von der Bibel-
wissenschaft ist an deutschen Katholisch-Theologischen Fakultäten seit Jahrzehnten 
eine Tatsache. Es wäre schon schlimm genug, wenn sie einfach fortgeführt würde. 
Nach den obigen hermeneutischen Überlegungen ist es aber eben ein grundsätzli-
cher Irrtum, daß die neue Form die Inhalte unberührt ließe. Vielmehr verstärkt die 
Modularisierung die Trennung von Schrift und Tradition noch dadurch, daß sie jetzt 
genau festlegt, bei welchen (wenigen) Themen und auf welchen (äußerst begrenzten) 
Gebieten die Kirchenväter noch vorkommen dürfen.

Erneut könnte man einwenden, daß solche theologischen “Quisquilien” doch für 
das tägliche praktischen Leben der Gemeinden irrelevant seien, und sie als rein aka-
demische Fragen ignorieren. Bedauerlicherweise ist das nicht der Fall. Die Tren-
nung von Schrift und Tradition hat zwei gravierende praktische Folgen, die bereits 
spürbar sind. Nur sucht man ihre Ursachen meist ganz woanders.

(1) Die Schrift wird entgegen den ausdrücklichen Intentionen des Zweiten Va-
tikanischen Konzils als der Kirche vorgängig und von ihr unabhängig gesehen – so 
als ob sie vor und außerhalb der Kirche vom Himmel gefallen wäre – und daher als 
Instrument der Kirchenkritik mißbraucht.
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(2) Tradition wiIird nicht mehr a 1IS E{IWAas begriffen, Wa sich lebendig In der Kirche
fortentwickelt, sondern a 1IS E{IWAS Statisches au der Vergangenheit, 190078  - SIich
intransigent ZUL eigenen Sicherheit festklammern kann. Artıcol|Nur Cie einheitliche Vermittlung VOIl chrift und Tradition kann dQiese Fehlent-
wicklungen durchbrechen Aber WEl schon Cie Verkünder, Cie Theologen und T1e-
STer, nicht anders ausgebildet wurden, WIC sollen G1E ihren (1gmeinden In der
PraxI1is vermitteln und vorleben?

Noch E1INe dritte, spirituelle olge der Vernachlässigung der ater macht SIich
schon heute zunehmend emerkbar Viele TI1IeSTIer klagen, daß G1E mıi1t den Väterle-
SUNSEN 1m BrevIier kaum E{IWAS anfangen können. amı en aber E1n wesentli-
cher Bestandteil des (‚ebetslebens der Kirche.

ES bleibt er wuünschen, daß Cie zuständigen kirc  Iıchen Autorıitaten Qiese
gravierende Fehlentwicklung der rennung VOIl chrift und Tradition Ende der Er-
probungsphase der Studienordnungen 1m TE A0O1TT korrigleren. enn Cie VOIl

der Modularisierung des Theologiestudiums och verstärkte rennung VOIl chrift und
Tradition widerspricht nicht LLUL Alametral den orgaben des Zwelılten Vatikanischen
Konzils, sondern WITd weiterhin uınaDse  are chäden In der Katholischen Kirche a1Ss
Institution und 1m alltäglichen praktischen Leben der (1gmeilnden verursachen.

Ich schlage konkret VOl_, aD A0O11 Patrologie gemä. der Welsung der Instrukti-
uUüber das Studium der Kirchenvdter a 1IS eigenständiges disziplinübergreifendes

Haupt-) Fach einzurichten. ES collte emesterwochenstunden Lehrver-
anstaltungen erhalten plus SWS Pflichtseminar:

Jahr (Einführung): Historische Grundlegung der Patrologie e1l, SWS
Umwelt, Autoren, Schriften, Methodologie)

273 Jahr au SWSDIe Schrift bel den Vatern (Exegese,
Katechese, Homiletik) 13
DIe Theologie der Vater (TIrinıtät, Christologie, SWS

{Ekklesiologlie, Sakramentenlehre])
4 .75 Jahr (Vertiefung): DIe Liıturglie der Vater r1Predigt, Kıten) SWS

DIe pastorale Praxıs der Vater (Gesellschaft, SWS
Ethi  Oral, Kecht) Az31

Um des interdisziplinären Charakters der Patrologie willen und Cie Pflicht-
stunden nicht vermehren, ollten Cie SWS antellig VOoOlIl en anderen Fächern
glwerden. enn Cie Patrologie wiIird Ja antellig deren Themen behandeln
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(2) Tradition wird nicht mehr als etwas begriffen, was sich lebendig in der Kirche 
fortentwickelt, sondern als etwas Statisches aus der Vergangenheit, woran man sich 
intransigent zur eigenen Sicherheit festklammern kann.

Nur die einheitliche Vermittlung von Schrift und Tradition kann diese Fehlent-
wicklungen durchbrechen. Aber wenn schon die Verkünder, die Theologen und Prie-
ster, nicht anders ausgebildet wurden, wie sollen sie es ihren Gemeinden in der 
Praxis vermitteln und vorleben?

Noch eine dritte, spirituelle Folge der Vernachlässigung der Väter macht sich 
schon heute zunehmend bemerkbar. Viele Priester klagen, daß sie mit den Väterle-
sungen im Brevier kaum etwas anfangen können. Damit entfällt aber ein wesentli-
cher Bestandteil des Gebetslebens der Kirche.

Es bleibt daher zu wünschen, daß die zuständigen kirchlichen Autoritäten diese 
gravierende Fehlentwicklung der Trennung von Schrift und Tradition am Ende der Er-
probungsphase der neuen Studienordnungen im Jahre 2011 korrigieren. Denn die von 
der Modularisierung des Theologiestudiums noch verstärkte Trennung von Schrift und 
Tradition widerspricht nicht nur diametral den Vorgaben des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, sondern wird weiterhin unabsehbare Schäden in der Katholischen Kirche als 
Institution und im alltäglichen praktischen Leben der Gemeinden verursachen.

Ich schlage konkret vor, ab 2011 Patrologie gemäß der Weisung der Instrukti-
on über das Studium der Kirchenväter als eigenständiges disziplinübergreifendes 
(Haupt-) Fach einzurichten. Es sollte 10 Semesterwochenstunden (SWS) an Lehrver-
anstaltungen erhalten plus 2 SWS Pflichtseminar:

1. Jahr (Einführung): Historische Grundlegung der Patrologie (Zeit, 
Umwelt, Autoren, Schriften, Methodologie)

2 SWS
Modul 2

2./3. Jahr (Aufbau): Die Hl. Schrift bei den Vätern (Exegese, 
Katechese, Homiletik)
Die Theologie der Väter (Trinität, Christologie, 
Ekklesiologie, Sakramentenlehre)

2 SWS
Modul 13
2 SWS
Modul 7/8

4./5. Jahr (Vertiefung): Die Liturgie der Väter (Schrift, Predigt, Riten)

Die pastorale Praxis der Väter (Gesellschaft, 
Ethik/Moral, Recht)

2 SWS
Modul 22
2 SWS
Modul 21

Um des interdisziplinären Charakters der Patrologie willen und um die Pflicht-
stunden nicht zu vermehren, sollten die SWS anteilig von allen anderen Fächern 
genommen werden. Denn die Patrologie wird ja anteilig deren Themen behandeln:



Olo0gnNa UNd ellz Kirchenväater

es Testament A
Neues lestament A
Kirchengeschichte A
ogmatik/Fundamentaltheologie AODTLUN7 Moraltheologie/Christliche (‚esellschaflftsiehre A
Pastoraltheologie A
Religionspädagogik und Katecheti  Omiletik A

ALiturgiewissenschaft/Kirchenrecht
Das Pflichtseminar Sollte In beiden Studienabschnitten Je ach emaflı auf alle

VIer theologischen Bereiche anrechenbar SeIN (Biblische, Historische, 5Systematische
und Praktische Theologie).

1e5@e Stiruktur wurde SIcCh problemlos In Cie vorgesehene modulare Stiruktur e1N-
ügen und vollständig Sowohl Cie Intentionen des Bologna-Prozesses a 1IS auch der
Instruktion uUüber das Studium der Kirchenvdter und der Kirchlichen Anforderungen

die Modularisierung eriullen Der Studienautfbau 1st modular und konsekutiv, VOoOlIl

der historischen Einführung ber Cie biblische und dogmatische Grundlegung hın
ZUL praktischen Umsetzung In (1emeinde und lturgle. Er 1st voll interdisziplinär,
Indem alle anderen theologischen Fächer auf Cie Tradition der ater rundet. Er
repräsentiert In umfassender e1ISe, WIe gefordert, das Aanze der Theologie.
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Altes Testament					     1 SWS
Neues Testament					    1 SWS
Kirchengeschichte				    2 SWS
Dogmatik/Fundamentaltheologie			   2 SWS
Moraltheologie/Christliche Gesellschaftslehre		  1 SWS
Pastoraltheologie					    1 SWS
Religionspädagogik und Katechetik/Homiletik		  1 SWS
Liturgiewissenschaft/Kirchenrecht			   1 SWS

Das Pflichtseminar sollte in beiden Studienabschnitten je nach Thematik auf alle 
vier theologischen Bereiche anrechenbar sein (Biblische, Historische, Systematische 
und Praktische Theologie).

Diese Struktur würde sich problemlos in die vorgesehene modulare Struktur ein-
fügen und vollständig sowohl die Intentionen des Bologna-Prozesses als auch der 
Instruktion über das Studium der Kirchenväter und der Kirchlichen Anforderungen 
an die Modularisierung erfüllen. Der Studienaufbau ist modular und konsekutiv, von 
der historischen Einführung über die biblische und dogmatische Grundlegung hin 
zur praktischen Umsetzung in Gemeinde und Liturgie. Er ist voll interdisziplinär, 
indem er alle anderen theologischen Fächer auf die Tradition der Väter gründet. Er 
repräsentiert so in umfassender Weise, wie gefordert, das Ganze der Theologie.


